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•	 Rechtliche Absicherung von Basisansprüchen auf Unterhalt.

•	 Zahlung von Unterhaltsvorschüssen bis zum 27. Lebensjahr der Kinder (in Ausbildung).

•	 Valorisierung des Kinderbetreuungsgeldes – Indexanpassung.

•	 Gleiche Behandlung von Kindern von Alleinerziehenden.

•	 Ausbau von flächendeckenden qualifizierten und kostenlosen Kinderbetreuungsplätzen - auch für Kinder unter 3  

	 Jahren - mit mehr Betreuungspersonal, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen zu verbessern.

•	 Alleinerziehende müssen bei allen Kinderbetreuungsvarianten Anspruch auf die volle Bezugsdauer erhalten, wie  

	 Paare auch.

•	 Qualifizierungsmaßnahmen für Frauen zur Erleichterung des Wiedereinstiegs in den Beruf.

•	 Erschwerung von Überschuldung z.B. durch restriktivere Kreditvergabe bei Banken, durch entsprechende  

	 Gesetzeslage (Lohnpfändungen durch kommerzielle Gläubiger verhindern, wie das bereits in einigen EU-Staaten der  

	 Fall ist), durch bessere Information und Präventionsarbeit.

•	 Interessante Forderung der zitierten deutschen Scheidungsstudie: Entwicklung einer institutionellen „Anlaufstelle“ für  

	 Informationen, die auch direkt für Zahlungen zuständig ist.

•	 Schaffung von kostengünstigen Übergangswohnungen für Frauen nach dem Frauenhausaufenthalt - nicht nur in  

	 Wien, sondern in allen Bundesländern für gewaltbetroffene Frauen und deren Kinder.

Speziell für Frauen mit Behinderungen, Migrantinnen und ältere Frauen:

•	 Leistbare Wohnungen für gewaltbetroffene Frauen, insbesondere für Migrantinnen, Alleinerzieherinnen, Frauen mit  

	 Behinderungen und ältere Frauen, die von Gewalt betroffen sind.

•	 Genehmigung von Unterhaltsvorschüssen bereits bei Antragstellung auf Kindesunterhalt und zwar für alle Allein- 

	 erzieherinnen, unabhängig von der Staatsbürgerschaft.

•	 Personelle Aufstockung und finanzielle Absicherung von Beratungsstellen, in denen gewaltbetroffene Migrantinnen  

	 Rechtsberatung in ihrer Muttersprache oder durch Beiziehung von geschulten Dolmetscherinnen bekommen können.

•	 Erstellung und flächendeckende und barrierefreie Verbreitung von Informationsmaterialien zum Thema Gewalt gegen  

	 Frauen, Gewaltschutzgesetz und Hilfseinrichtungen für Betroffene in allen wichtigen Fremdsprachen (Türkisch, Bosnisch- 

	 Kroatisch-Serbisch, Englisch).

•	 Eigener, vom Ehepartner unabhängiger Aufenthaltsstatus für Migratinnen.
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7. NIEDERLASSUNGS- UND AUFENTHALTSGESETZ (NAG) 

7.1. Migration und Armut

Für MigrantInnen bergen die Lebensbereiche Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Bildung und Teilnahme am öffentlichen 

Leben zahlreiche Hindernisse, sowohl in gesetzlicher als auch in behördlicher Hinsicht, was zu Ausgrenzungen und in 

weiterer Folge häufig zu Ausbeutung führt. Trotz Bekanntheit der Problematik muss in diesem Zusammenhang darauf 

hingewiesen werden, dass es kaum Studien zu diesem Thema gibt und es vor allem auf europaweiter Ebene einer 

gezielten Forschungstätigkeit bedürfte.

Dem Thema Migration kann sich kein Land entziehen. Migration ist zur – oft traurigen – Realität von Millionen 

von Menschen weltweit geworden. Die Zuwanderungsproblematik ist hinlänglich bekannt und wird gerne mit 

fremdenfeindlichen Attitüden medienwirksam aufbereitet. Die besondere Herausforderung kann heute nur darin liegen, 

einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Denn obwohl bekannt ist, dass die arbeitende Bevölkerung abnimmt und 

Migration dieser Entwicklung Positives entgegenzusetzen hat, bleibt eine offene Migrationspolitik aus den Köpfen der 

EntscheidungsträgerInnen weitgehend ausgeklammert. Mit jeder der vielen Gesetzesnovellen, so scheint es, kommen 

weitere Hürden hinzu, die das Armutsrisiko von MigrantInnen spürbar erhöhen.

Das geht auch aus der bereits erwähnten Caritas Europa-Studie über Armut und Ausgrenzung von MigrantInnen in 

Europa169 hervor, die die Situation von MigrantInnen in fünf verschiedenen Bereichen untersucht hat: Beschäftigung, 

Wohnen, Gesundheit, Bildung und Teilnahme am öffentlichen Leben. Wenig überraschend ist dabei die Schlussfolgerung, 

dass MigrantInnen “für gewöhnlich schlechter dastehen als Staatsangehörige”. Auf den Punkt gebracht heißt das, 

dass sich in jedem der fünf Bereiche unzählige Armutsfallen finden, in die Migranten aber besonders Migrantinnen 

geraten können. Sitzen sie einmal in einer dieser Fallen fest, hat das negative Auswirkungen auch auf die anderen 

Bereiche. Die Studie nennt dieses Phänomen treffend “Armuts-Dominoeffekt”. Das Schlimme daran: Dieser Effekt 

breitet sich nicht nur horizontal aus, sondern auch vertikal, also über Generationen hinweg.

Derzeit gibt es weltweit 191 Millionen MigrantInnen. Fast die Hälfte davon - 95 Millionen - sind Frauen. Im 

gesellschaftspolitischen Diskurs werden sie allerdings wenig wahrgenommen und das, obwohl sie auf vielen Ebenen 

mit schwerwiegenden Problemen konfrontiert sind. Das Kernproblem ist ohne Zweifel, dass in vielen europäischen 

Ländern – wie auch in Österreich – zwischen dem Aufenthaltsrecht und dem Recht auf Beschäftigung unterschieden 

wird, was häufig zu atypischen und somit prekären Arbeitsverhältnissen führt. Damit sind Migrantinnen in einer 

besonders schwachen Position und anfällig für Diskriminierung und Ausbeutung. Zudem stammen Migrantinnen oft aus 

gesellschaftlichen und familiären Verhältnissen, in denen die Frau eine völlig andere Stellung hat, als es europäischen 

| österreichischen Erwartungen entspricht. Dadurch ergibt sich ein Spannungsfeld, in welchem sich diese Frauen 

zurechtfinden müssen. Beschäftigungs-, Wohn- und Gesundheitsprobleme, Verständigungsschwierigkeiten aufgrund 

mangelnder Sprachkenntnisse, Dequalifizierung, geringes Ausbildungsniveau, das Fehlen des gewohnten sozialen 

Umfeldes – eingebettet in einen komplexen Ausgrenzungsmechanismus - treiben Frauen mit Migrationshintergrund 

in die Armut und verhindern ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. Der Caritas-Bericht sieht in 

der Armut deshalb auch ein multidimensionales und multifaktorielles Phänomen. Frauen mit Migrationshintergrund 

nehmen in der gesellschaftlichen Hierarchie die Schlussposition ein.

7.2. Zusammenhang zwischen Migration, Armut und Gewalt gegen Frauen

Neben dem Asylgesetz und dem Fremdenpolizeigesetz (Ausweisung nach negativer Bescheinigung des 

Aufenthaltsantrages) findet das österreichische Zuwanderungs- und Aufenthaltsrecht seine Verankerung vor allem im 

Niederlassungs– und Aufenthaltsgesetz – im Folgenden kurz NAG genannt. Das NAG regelt die Erteilung, Versagung 
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und Entziehung von Aufenthaltstiteln von Fremden, die sich länger als sechs Monate im Bundesgebiet aufhalten 

oder aufhalten wollen, sowie die Dokumentation von bestehenden Aufenthalts- und Niederlassungsrechten und gilt 

allgemein als schwierige Materie. Zahlreiche Novellierungen haben zu einem komplexen und für Außenstehende 

nicht mehr zu durchschaubaren Verfahren geführt. Betroffene und Beteiligte sind unsicher bzw. verunsichert, was 

gegenwärtig Recht ist, und was zum jeweiligen Zeitpunkt in der Praxis möglich ist. 

Fremdenrechtliche Bestimmungen prägen sehr stark das Leben von MigrantInnen in Österreich. Aufenthaltszweck und 

Aufenthaltsdauer entscheiden über den Zugang zum Arbeitsmarkt, den Anspruch auf soziale Leistungen und geben 

Aufenthalts(un)sicherheit. Das Armutsrisiko ist dadurch besonders hoch. Die letzte große Novelle im österreichischen 

Fremdenrecht ist seit 1. Jänner 2006 in Kraft und hat die rechtliche Landschaft für Migrantinnen grundlegend verändert. 

Anlass der weitreichenden Gesetzesänderungen 2006 waren mehrere EU-Richtlinien. Als zentrale Änderungen gelten 

unter anderem die Neuorientierung im Verfahrensablauf, fehlende Übergangsbestimmungen sowie die Verschärfung 

der materiellen Erteilungsvoraussetzungen. Positive Ansätze sind die Möglichkeit des Arbeitsmarktzuganges für 

nachziehende Familienangehörige. 

Das Höchstgericht hat sich daran gestoßen, dass das im Jahr 2006 in Kraft getretene NAG keine geregelte 

Antragsmöglichkeit für den humanitären Aufenthalt vorgesehen hat und die Gewährung eines humanitären 

Aufenthaltstitels nur von Amts wegen möglich war. Damit war die Genehmigung von der Willkür der Behörde 

abhängig. Der Verfassungsgerichthof entschied im Juni 2008, dass Betroffene ein entsprechendes Antragsrecht 

erhalten müssen. Daraufhin wurde das Gesetz geändert. Die Änderung trat im April 2009 in Kraft. Mit 1. Januar 2010 

wird eine weitere Novellierung des NAG rechtskräftig - veranlasst durch die höchstgerichtliche Rechtssprechung, 

durch europarechtliche Vorgaben und unter Berücksichtigung aktueller Judikatur des Europäischen Gerichtshofes. 

Fremdenrechtliche Bestimmungen treffen Frauen stärker und verschärfen die Situation von gewaltbetroffenen Frauen 

mit Migrationshintergrund. Nach wie vor verhindert das Fremdenrecht ein eigenständiges und selbstbestimmtes 

Leben in den ersten Jahren der Niederlassung in Österreich. Migrantinnen, die in ihrem häuslichen Umfeld Gewalt 

erleiden, haben es besonders schwer, sich vom Gewalttäter zu trennen. Hauptproblem für Opfer familiärer Gewalt ist 

die rechtliche Abhängigkeit vom Ehemann bezüglich Aufenthalt und Zugang zum Arbeitsmarkt. Selbst im Falle der 

Familienzusammenführung bekommen Frauen fünf Jahre lang kein eigenständiges Aufenthaltsrecht und erhalten erst 

nach einem Aufenthaltsjahr legalen Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Abhängigkeit vom Ehepartner ist folglich umso 

stärker, je kürzer eine Frau in Österreich lebt.

7.3. Familiennachzug

In Österreich wird die Zuwanderung fast ausschließlich über den Familiennachzug geregelt. In der neuen Novelle des 

NAG wurde das Recht auf Familiennachzug drastisch beschnitten. Eine eindeutige Verschlechterung bedeuten die 

Novellierungen für drittstaatsangehörige Familienangehörige von ÖsterreicherInnen. Ursache für die Diskriminierung 

von ÖsterreicherInnen und deren Angehörigen ist die getroffene Differenzierung zwischen ÖsterreicherInnen und 

EWR-BürgerInnen, die ihr so genanntes Recht auf Freizügigkeit in Anspruch genommen haben und solchen, die es 

nicht getan haben.170 Das österreichische Recht unterscheidet nunmehr beim Aufenthalts- und Niederlassungsrecht 

von Familienangehörigen nicht nur danach, ob es sich um Familienangehörige von EWR-BürgerInnen und 

ÖsterreicherInnen handelt oder um solche von Drittstaatsangehörigen, sondern innerhalb der Gruppe der EWR-

BürgerInnen auch danach, ob der | die betreffende EWR-BürgerIn vom Freizügigkeitsrecht gebraucht gemacht hat. 

Bei der Gruppe der ÖsterreicherInnen, die ihr Recht auf Freizügigkeit nicht in Anspruch genommen haben, ist die 

Familienzusammenführung auf die Kernfamilie beschränkt. Die Altersgrenze für Kinder ist das 18. Lebensjahr, die 
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Befristung der Aufenthaltstitel ist kürzer, unterschiedliche Einkommenshöhen betreffend Lebensunterhalt (ASVG-

Richtsatz) sind zu erzielen etc. 

Die mit 1. Januar 2010 in Kraft tretenden Änderungen im NAG bringen eine Neudefinition des Begriffs “Familienangehö-

riger”. Als Schutzmaßnahme für Betroffene vor arrangierten (Kinder-)Ehen und Zwangsehen wurde die Altersgrenze  

der nachzugswilligen EhepartnerInnen von in Österreich niedergelassenen Drittstaatsangehörigen und von 

österreichischen StaatsbürgerInnen auf 21 Jahre (statt bisher 18 Jahre) erhöht. Aufgrund ihrer großen frauenpolitischen 

Bedeutung sind Präventivmaßnahmen gegen Zwangsverheiratung von Mädchen zu begrüßen. Diese Regelung ist 

jedoch nicht das richtige Mittel, um das genannte Ziel zu erreichen. Sie belastet und diskriminiert einerseits alle 

EhepartnerInnen unter dem 21. Lebensjahr - unabhängig davon, ob sie zwangsweise oder freiwillig geheiratet haben. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Eheschließung freiwillig erfolgte. Das generelle Misstrauen gegenüber 

allen von jungen Menschen geschlossenen Ehen lässt sich nicht begründen. Andererseits können Zwangsehen mit 

Personen unter 21 Jahren weiterhin geschlossen werden; diese Regelung verzögert nur die Einreise nach Österreich. 

Dadurch ist die gegen ihren Willen verheiratete Frau noch länger an ihren Ehemann gebunden. 

Die Zuwanderung nach Österreich findet zu einem Großteil im Rahmen der Familienzusammenführung statt. Der 

zu erteilende Aufenthaltszweck sowie die Geltungsdauer richten sich nach der Niederlassungsbewilligung der in 

Österreich lebenden, zusammenführenden Person. Diese muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen, um den 

Kriterien eines|r Zusammenführenden zu entsprechen: Nachweis einer ortsüblichen Unterkunft, Nachweis einer 

alle Risiken abdeckenden Krankenversicherung, kein Vorliegen von Erteilungshindernissen sowie der Nachweis 

ausreichender Unterhaltsmittel (ASVG-Richtsätze). Zusammenführende Personen sind in erster Linie Männer. 

Das liegt daran, dass es aufgrund der Diskriminierungen im Bildungsbereich und am Arbeitsmarkt (siehe Kapitel 

Bildung und Einkommen) Migrantinnen fast unmöglich ist, den für einen Familiennachzug erforderlichen monatlichen 

Richtsatz von 1.158,08 Euro netto für Erwachsene (Ehemann) und zusätzlich Euro 80,95 pro Kind (1.239,03 Euro 

netto) in Österreich zu erwirtschaften. Die mit 1. Januar 2010 in Kraft getretene Neuregelung betreffend den für eine 

Familienzusammenführung erforderlichen Unterhalt171, erschwert es Migrantinnen zusätzlich, ihre Familienangehörigen 

nach Österreich zu holen. 

Laut Bundesministerium für Inneres (BMI) darf bei Erstanträgen die Familienbeihilfe nicht zum Familieneinkommen 

dazugerechnet werden, sondern lediglich das Kinderbetreuungsgeld. Der Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld wird 

bei Erstanträgen ebenfalls nicht zum Familieneinkommen hinzugerechnet, da dieser nur ein Darlehen darstellt. Selbst 

die kürzeste Variante des Kinderbetreuungsgeldes reicht nicht aus, um die erforderlichen 1.239,03 Euro zu erreichen. 

Darüber hinaus stellt die Neuregelung, dass Mietbelastungen das Einkommen zusätzlich schmälern, eine weitere 

Hürde für Migrantinnen dar. Wird nun noch die Miete, wie vorgesehen, zum Familieneinkommen (abzüglich eines 

Freibetrages) dazugerechnet, z.B. eine Miete von 400 Euro, muss die Frau monatlich 1.392 Euro zur Verfügung 

haben, um ihren Ehegatten im Rahmen der Familienzusammenführung nach Österreich zu holen. Familiennachzug 

erfolgt in Österreich oft auf Kosten der Migrantinnen.

Nachziehende Personen sind in erster Linie Frauen. Mit Stand 1. Oktober 2009 wurden im Jahr 2009 für 

Frauen 5.747 Erstniederlassungsbewilligungen erteilt und für Männer 4.754. Das waren zusammen 10.501 

Erstniederlassungsbewilligungen.172 Die nachziehende Person ist darauf angewiesen, die für die Antragstellung 

erforderlichen Dokumente der zusammenführenden Person zu erhalten. Bei diesem Schritt wird Frauen das 

Abhängigkeitsverhältnis gegenüber ihren Ehegatten hinsichtlich des Aufenthaltsrechtes in Österreich klar vor Augen 

geführt - ein Druckmittel, das von gewaltbereiten Männern immer wieder gegenüber den Frauen ausgespielt wird 

und dazu führt, dass nachgezogene Migrantinnen bei Gewaltvorfällen Angst davor haben, die Sicherheitskräfte zu 

kontaktieren und gegen den Ehegatten vorzugehen.
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Da der Großteil der nachziehenden Personen Frauen sind, sind Migrantinnen von den Regelungen der Familienzusammen-

führung stärker betroffen. Eine Ausnahme tritt im Zusammenhang mit Zwangsverheiratung in Erscheinung. Hier werden 

vermehrt Migrantinnen zweiter Generation mit jungen Männern aus den Herkunftsländern verheiratet, um letzteren die 

Chance auf ein besseres Leben in einem wohlhabenden Land wie Österreich zu ermöglichen.

7.4. Aufenthaltsrechtliche und arbeitsrechtliche Abhängigkeit vom 
Zusammenführenden

Die jahrelange Forderung nach einem eigenständigen Aufenthaltstitel für alle nach Österreich kommenden Frauen 

wurde auch im NAG nicht realisiert. Grundsätzlich hängt das Niederlassungsrecht der nachgezogenen Ehepartnerin die 

ersten fünf Jahr lang vom Niederlassungsrecht des Ehepartners ab. Mit dem Verlust der Niederlassungsberechtigung 

des Zusammenführenden in den ersten fünf Jahren geht das Niederlassungsrecht der Familienangehörigen von 

Gesetzes wegen unter. Sie können in der Folge lediglich einen Erstantrag stellen, verbunden mit allen Konsequenzen. 

In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen hat die Behörde, um Härtefälle zu vermeiden, die Möglichkeit, einen 

Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen zu erteilen. Nach dem NAG wurde die Abhängigkeit auf fünf Jahre erhöht 

anstatt vier Jahre nach dem Fremdengesetz 1997.

Das NAG sieht partielle Verbesserungen für Migrantinnen mit Niederlassungsbewilligung vor, die Opfer von familiärer 

Gewalt sind. Von Gewalt betroffene Frauen werden im § 27 (4) NAG berücksichtigt. So geht das Niederlassungsrecht 

für Migrantinnen nicht unter, auch wenn die Fünf-Jahresfrist noch nicht abgelaufen ist, im Todesfall des Ehegatten, 

wenn gegen den Ehemann eine einstweilige Verfügung gemäß nach § 382b EO verhängt wurde sowie aufgrund einer 

wegen überwiegenden Verschuldens des anderen Ehegatten verursachten Scheidung. 

In der mit 1. Jänner 2010 in Kraft getretenen Novellierung wird dieser Ansatz weiter ausgebaut, indem auch Opfer von 

Zwangsehen (§ 30a NAG) in diese Regelung mit aufgenommen werden.173 Gewaltbetroffenen Familienangehörigen 

wird ein eigenständiges Niederlassungsrecht und eine entsprechende Niederlassungsbewilligung zugesprochen, 

wenn sie nach Wegfall der Voraussetzungen für den Familiennachzug die allgemeinen Voraussetzungen für einen 

Aufenthaltstitel (Krankenversicherung, Lebensunterhalt, Unterkunft etc.- siehe unten) erfüllen können. In der neuen 

Regelung entfällt nun die Ableitung des Aufenthaltszwecks während der ersten fünf Jahre. 

Der Paragraph 27 im NAG ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, es muss aber an dieser Stelle ausdrücklich 

darauf hingewiesen werden, dass die derzeitige Gesetzeslage die besonderen Lebensumstände von Migrantinnen nur 

unzureichend berücksichtigt, was besonders das Armutsrisiko von gewaltbetroffenen Migrantinnen enorm erhöht: 

(1) Das NAG sieht partielle Verbesserungen für Migrantinnen vor, die Opfer von familiärer Gewalt sind. Ein eigenständiges 

Aufenthaltsrecht für diese Gruppe, unabhängig vom Ehepartner – eine langjährige Forderung der Frauenhilfseinrichtungen 

– wurde allerdings nicht ermöglicht. Nur unter bestimmten Voraussetzungen gemäß § 27 NAG174 bekommt die Frau 

ein eigenständiges Aufenthaltsrecht. Dies gilt nicht, wenn der Ehemann freizügigkeitsberechtigter österreichischer 

Staatsbürger (EWR-Bürger) ist.

(2) Gesetze haben wenig Wirkung, wenn Betroffene nicht über ihre Rechte informiert sind. Mangelnde Sprachkenntnisse 

und das gesetzlich verankerte Abhängigkeitsverhältnis von Frauen gegenüber dem Zusammenführenden sind zentrale 

Hindernisse für Migrantinnen, an die für sie relevanten Informationen zu kommen. Zudem wird der Wissensvorsprung 

über rechtliche Regelungen und kulturelle Normen, den die Zusammenführenden aufgrund ihrer bereits längeren 

Aufenthaltszeit in Österreich erworben haben, von gewaltbereiten Männern ausgenutzt, um die Frauen mit 

Fehlinformationen einzuschüchtern: “Wenn du zur Polizei gehst, dann wirst du sofort abgeschoben.” Das Fehlen von 
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vertrauenswürdigen, auf Migrantinnen spezialisierten Einrichtungen vor allem in ländlichen Regionen ist dahingehend 

als großes Versäumnis zu bemängeln. Darüber hinaus haben Migrantinnen auch eine höhere Hemmschwelle zu 

überwinden, bevor sie die Exekutive rufen. Einerseits haben sie aufgrund sprachlicher Barrieren Angst, von den 

BeamtInnen nicht verstanden zu werden; andererseits assoziieren sie mit der Exekutive die Fremdenpolizei und damit 

die Gefahr der Ausweisung, des Aufenthaltsverbotes oder des Verlustes des Aufenthaltstitels. All diese Barrieren 

reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass eine von Gewalt betroffene Migrantin ein Ansuchen auf eine einstweilige 

Verfügung stellt. Einstweilige Verfügung, Wegweisung und Betretungsverbot – die generell als höchst effiziente 

Schutzmaßnahmen für gewaltbetroffene Frauen eingestuft werden dürfen – entpuppen sich für die von Sozialleistungen 

ausgeschlossenen Migrantinnen (siehe Kapitel unzureichende Sozialleistungen) als zusätzliche Armutsfalle. Viele 

Frauen mit Migrationshintergrund verfügen nicht über die finanziellen Mittel, die Wohnung alleine finanzieren zu 

können. Das ist ein Grund, warum viele Migrantinnen in Gewaltbeziehungen ausharren. Als oft einzige Alternative 

bleibt das Frauenhaus. 

Aufgrund mangelhafter Information gehen viele Frauen fälschlicherweise davon aus, dass sie gleichzeitig mit 

dem Arbeitsrecht, das sie als nachziehende Familienangehörige nach einem Aufenthaltsjahr erhalten, auch einen 

eigenständigen, vom Ehemann unabhängigen Aufenthaltstitel haben. Das ist nicht der Fall, was für viele Migrantinnen 

oft erst im Scheidungsverfahren zur fatalen Gewissheit wird. 

(3) Die Voraussetzung der schuldhaften Scheidung, um das von der zusammenführenden Person abhängige 

Niederlassungsrecht nicht zu verlieren, wurde bei der Bundeshöchstzahlenüberziehungsverordnung (BHZÜV) 

thematisiert und entsprechend geändert, da Migrantinnen nach dem Heimatrecht des Herkunftslandes geschieden 

werden, wo häufig vom Zerrüttungsprinzip ausgegangen wird, es also keine Differenzierung zwischen schuldhafter und 

einvernehmlicher Scheidung gibt. Zusätzlich tritt im Zusammenhang mit Scheidungsverfahren oft das Problem zutage, 

dass viele Ehen zwar im Streit geschieden werden, im Scheidungsergebnis jedoch nicht der gewalttätige Ehegatte 

als der überwiegend Verschuldende definiert wird. Etwa 90 Prozent der Ehen in Österreich werden einvernehmlich 

geschieden. Das Scheidungsverfahren stellt für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder eine sehr große Belastung 

dar, weshalb viele Frauen das Verfahren so schnell als möglich hinter sich bringen wollen und daher oft vorschnell 

einer einvernehmlichen Scheidung zustimmen (siehe Kapitel Trennung | Scheidung). Zudem kann sich ein strittiges 

Scheidungsverfahren jahrelang hinziehen, was für gewaltbetroffene Migrantinnen nicht nur eine psychologisch 

zermürbende Situation und Unsicherheiten schafft und damit ein Gesundheitsrisiko darstellt, sondern auch das 

Sicherheits- und Armutsrisiko dieser Frauen enorm erhöht. Gerade in der Scheidungs- bzw. Trennungsphase werden 

erfahrungsgemäß besonders viele Gewaltdelikte verübt. Wie von Tamar Citak von der Wiener Interventionsstelle gegen 

Gewalt in der Familie auf der WAVE-Konferenz 2009 berichtet wurde, erfolgen die meisten Morde an Migrantinnen 

in diesem Zeitraum. Betroffene Frauen ziehen daher eine weniger konfliktreiche Trennung gegenüber einem strittigen 

Scheidungsverfahren vor. 

Bei der Geltendmachung von Verschuldensgründen seitens des Ehepartners ist eine entsprechende rechtliche 

Vertretung notwendig. Aufgrund der finanziellen Abhängigkeit vom Mann und dem erschwerten Zugang zu 

Beratungszentren für Migrantinnen, ist dies vielen von Gewalt betroffenen Migrantinnen oft nicht möglich. Ob es der 

betroffenen Frau gelingt, eine Scheidung aus überwiegendem Verschulden durchzusetzen und sich damit auf § 27 

Abs. 3 NAG175 berufen zu können, ist im Voraus für die Betroffene nicht prognostizierbar. Im Fall einer einvernehmlichen 

Scheidung bzw. mit dem Ergebnis einer nicht vom Ehemann verschuldeten Scheidung verliert eine gewaltbetroffene 

Migrantin ihren Aufenthaltstitel in Österreich. Nach wie vor trägt in Fällen von häuslicher Gewalt die Frau das einseitige 

Risiko, durch eine Anzeige gegen den Ehepartner und | oder die Scheidung, ihr Aufenthaltsrecht zu verlieren oder 

es gar nicht erteilt zu bekommen. Eine Trennung oder Scheidung ist ohne vorherige ausführliche rechtliche Beratung 
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nicht ratsam. Daher empfehlen wir an dieser Stelle dringend, die rechtlichen Bestimmungen, die den Aufenthaltsstatus 

betreffen, an die BHZÜV “die Ehe geschieden” anzupassen!

(4) Unter Berücksichtigung der oben angeführten Hinweise, werden die Verschärfungen für gewaltbetroffene 

Migrantinnen, bedingt durch die mit 1. Januar 2010 in Kraft tretende Neuregelung im NAG deutlich sichtbar: Diese 

besagt, dass zur Wahrung der unter § 27 (4) NAG zugesprochen Rechte, die|der Familienangehörige das Vorliegen 

dieser Umstände ausdrücklich längstens binnen einem Monat der Niederlassungsbehörde bekanntzugeben hat.  

Zudem sind Migrantinnen, indem sie an den Rechtsstatus des Ehegatten gebunden sind, nicht nur von der Person 

abhängig, sondern auch von der Form der Lebensgemeinschaft. Nur verheirateten Personen ist es möglich, einen 

Zugang zum Arbeitsmarkt und legalen Aufenthaltsstatus zu bekommen.

7.5. gesicherter Lebensunterhalt

Der Nachweis des gesicherten Lebensunterhaltes wird in der Praxis als wichtigste Erteilungsvoraussetzung für einen 

Aufenthaltstitel gewertet. Im gesamten Bundesgebiet gelten die Grenzen des Ausgleichszulagenrichtsatzes (§ 293 ASVG) 

für die Bewertung. Im Jahr 2009 muss eine ihren Aufenthaltstitel beantragende Migrantin den monatlich zur Verfügung 

stehenden Betrag von Euro 772,40 plus zusätzliche Euro 80,95 pro Kind nachweisen können. Abgesehen davon, dass in 

Österreich im Einkommensbereich ein Ost-West-Gefälle zu beobachten ist, wodurch die Einkommensverhältnisse je nach 

Bundesland variieren können, gilt diese Regelung als eine der größten Hürden, vor allem für Frauen. Diese Einkommensgrenze 

ist für Frauen mit Migrationshintergrund (insbesondere für Alleinerzieherinnen) problematisch, weil der Großteil dieser 

Frauen aufgrund von Diskriminierungen am Arbeitsmarkt (siehe Kapitel Einkommen) nicht in der Lage ist, diesen Betrag zu 

erwirtschaften und vermehrt mit Arbeitslosigkeit, Dequalifizierung, Teilzeitarbeit und prekären Beschäftigungsverhältnissen 

konfrontiert ist. 

Dazu kommt, dass das Fremdenrechtspaket nachziehenden Familienangehörigen - meistens Frauen - gesetzlich 

den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt bzw. erschwert. Auch wenn im Fremdenrechtspaket 2005 Schritte der 

Harmonisierung von Niederlassungsrecht und Arbeitsmarktzugang bei Drittstaatsangehörigen unternommen 

wurden, erhalten nachziehende Familienangehörige erst nach einem Jahr den gleichen Arbeitsmarktzugang wie der 

Zusammenführende. Nach einem Jahr wird eine “Niederlassungsbewilligung – unbeschränkt”, die einen freien Zugang 

zum Arbeitsmarkt beinhaltet, gewährt. In konsequenter Abstimmung von Aufenthalts- und Beschäftigungsrechten 

darf eine Arbeitserlaubnis und ein Befreiungsschein grundsätzlich nur dann ausgestellt werden, wenn der|die 

AusländerIn nicht bloß vorübergehend aufhältig ist. Das heißt: kein dauerhafter Arbeitsmarktzugang ohne dauerhafte 

Niederlassung und umgekehrt. 

Von dieser Bestimmung sind in Gewaltbeziehungen lebende Frauen besonders betroffen: mit der Gesetzes- 

novellierung vom 1. April 2009 kann Frauen ohne Niederlassungsbewilligung und aufhältigen Drittstaatsangehö-

rigen – trotz Nichterfüllung der allgemeinen Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel, trotz Vorliegen von 

Versagungsgründen, ausgenommen bei Vorliegen eines Aufenthaltsverbotes - in besonders berücksichtigungswürdigen 

Fällen, d.h. aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit gemäß § 69a NAG ein Aufenthaltstitel aus humanitären 

Gründen erteilt werden. Ein “besonderer Schutz” liegt vor, (a) zur Gewährleistung der Strafverfolgung von 

gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im 

Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfern von Menschenhandel 

bzw. grenzüberschreitendem Prostitutionshandel; oder (b) wenn die|der sich im Bundesgebiet nicht rechtmäßig 

aufhältige oder nicht niedergelasse Drittstaatsangehörige Opfer von Gewalt in der Familie wurde, eine einstweilige 

Verfügung nach § 382b EO erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der Drittstaatsangehörige 
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glaubhaft macht, dass die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung zum Schutz vor weiterer Gewalt in der Familie 

erforderlich ist.176

Diese Regelung birgt für Gruppe (a) folgendes Problem in sich: Ein Antrag ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein 

Strafverfahren nicht begonnen wurde oder zivilrechtliche Ansprüche nicht geltend gemacht wurden. Damit besteht die 

langjährige Forderung der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels weiter, wonach nicht nur Zeuginnen 

im Strafverfahren und gehandelten Frauen, die zivilrechtliche Ansprüche gegen die Frauenhändler geltend machen, 

ein Aufenthaltsrecht eingeräumt werden soll, sondern jedem Opfer, unabhängig davon, ob es aussagen kann und 

möchte. Viele Opfer kennen die “Hintermänner” gar nicht. Weiters muss mitberücksichtigt werden, dass eine Aussage 

mit extremer Gefahr für das Opfer und seine Familienangehörigen verbunden ist. Frauen sollten zuerst die Möglichkeit 

haben, sich nach der extrem traumatisierenden Zeit zu stabilisieren und dann erst zu entscheiden, ob sie aussagen 

möchten oder nicht. Mit Stand 1. Oktober 2009 wurden im Jahr 2009 insgesamt zwölf Erstaufenthaltsbewilligungen 

an Frauen nach dem Kriterium „besonderer Schutz“ (§ 69a Abs. 1 Z 2 NAG) erteilt.177

Problem für Gruppe (b): Der Antrag ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn eine einstweilige Verfügung nach § 382b EO 

nicht vorliegt oder nicht erlassen hätte werden können. Mit Stand 1.Oktober 2009 wurden im Jahr 2009 insgesamt nur 

zwei Erstaufenthaltsbewilligungen an Frauen nach dem Kriterium „besonderer Schutz“ (§ 69a Abs. 1 Z 3 NAG) erteilt.178

Drittstaatsangehörigen kann eine quotenfreie “Niederlassungsbewilligung unbeschränkt” erteilt werden, wenn der|die 

Drittstaatsangehörige die Integrationsvereinbarung erfüllt und mindestens zwölf Monate über eine Aufenthaltsbewilligung 

gemäß § 69a NAG verfügt hat und die Voraussetzungen des § 69a NAG weiterhin vorliegen. Vom weiteren Vorliegen 

der Voraussetzungen des § 69a NAG kann abgesehen werden, wenn der Drittstaatsangehörige in den letzten drei 

Jahren über eine Aufenthaltsbewilligung gemäß § 69a verfügt hat. 

Dazu kommt, dass ein gemäß § 69a NAG zugesprochener Aufenthaltstitel den Migrantinnen nur die geringste 

Absicherung bietet, indem er ihnen beispielsweise gleichzeitig den Zugang zum Arbeitsmarkt verweigert. Zum Großteil 

erhalten Opfer familiärer Gewalt von den Aufenthaltsbehörden eine Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen, 

erfüllen aber in weiterer Folge die Voraussetzungen für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis bzw. eines Befreiungsschein 

nicht, da sie keine Niederlassungsbewilligung haben. Als positiv zu verzeichnen ist, dass nach zwölfmonatiger Gewährung 

des Aufenthaltstitels aufgrund humanitärer Gründe dieser in eine unbeschränkte Niederlassungsbewilligung übergeht, 

über die in weiterer Folge der Zugang zum Arbeitsmarkt möglich ist. Es wäre wünschenswert, dass gewaltbetroffene 

Frauen sofort eine unbeschränkte Niederlassungsbewilligung erhalten und nicht den für sie hinderlichen Aufenthaltstitel 

einer Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen. 

Die derzeitige Lage stellt eine besondere Härte für Gewaltopfer dar. Diese Gruppe hat nur die Möglichkeit, 

aber keinen Rechtsanspruch, im Rahmen der Bundeshöchstzahlenüberziehungsverordnung (BHZÜV) eine 

Beschäftigungsbewilligung zu erlangen. Dafür muss die von Gewalt betroffene Migrantin einen|eine ArbeitgeberIn 

finden, der/die bereit ist, für sie einen Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung zu stellen. Diese Forderung 

ist für Migrantinnen in der Praxis kaum erfüllbar und stellt für diese mehrfach diskriminierten Frauen ein äußerst 

schwieriges Unterfangen dar. 

Ehegatten und Kinder alter und neuer EU-Staatsangehöriger (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, 

Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn) erwerben (unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft) 

ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit und damit einen Zugang zum Arbeitsmarkt nur dann, wenn sie mit einem|r neuen “EU-

BürgerIn” mit Freizügigkeitsrecht einen gemeinsamen Wohnsitz teilen. Diese Regelung stellt ein besonderes Problem 



S 81

für gewaltbetroffene Frauen dar: Verlässt eine kroatische Staatsbürgerin aufgrund von Gewalt den gemeinsamen 

Wohnsitz, den sie mit ihrem slowakischen Ehepartner (der im Besitz einer EU-Freizügigkeitsbestätigung ist) teilt und 

zieht sie aus Sicherheitsgründen in ein Frauenhaus, dann ist ihr der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt. 

Binationale Ehen zwischen Drittstaatsangehörigen und neuen EWR-Bürgerinnen können von dieser Bestimmung nicht 

Gebrauch machen. Neben dem gemeinsamen Wohnsitz erhalten sie erst nach einer einjährigen Wartezeit Zugang zum 

Arbeitsmarkt. So hat beispielsweise eine bulgarische Staatsbürgerin, die im Rahmen der Familienzusammenführung 

zu ihrem in Österreich niedergelassenen serbischen Ehemann (mit unbeschränkter Niederlassungsbewilligung) zieht, 

nicht die Möglichkeit, vor Ablauf eines Jahres, die EU-Freizügigkeit zu beantragen. Obwohl sie als EWR-Bürgerin 

mit Drittstaatsangehörigen gleichgestellt wird, hat sie eine Wartezeit von einem Jahr zu erfüllen. Ihr Aufenthalts- und 

Arbeitsrecht wird von dem ihres Ehemannes abgeleitet. 

 

Das Assoziationsabkommen gilt ausschließlich für türkische StaatsbürgerInnen. Das Abkommen zur Gründung 

einer Assoziation zwischen der EWG und der Republik Türkei vom 29. Dezember 1964 gewährt türkischen 

Staatsangehörigen und ihren Familienangehörigen unter gewissen Voraussetzungen einen unmittelbaren 

Rechtsanspruch auf Zugang zum regulären Arbeitsmarkt eines der Mitgliedstaaten. Auf dieses Abkommen können 

sich binationale Paare ebenfalls nicht berufen.

Vor allem Alleinerzieherinnen, die Kinderbetreuungsgeld in der Variante 1179 beziehen, haben in der Praxis ein massives 

Problem, das für eine positive Niederlassungsbewilligung erforderliche Kriterium des “gesicherten Lebensunterhaltes” 

zu erfüllen. Sie sind gezwungen, neben dem Bezug vom Kinderbetreuungsgeld einer Beschäftigung nachzugehen, um 

den für die Gewährung des Aufenthaltstitels erforderlichen ASVG-Richtsatz für die Verlängerung des Aufenthaltstitels 

zu erreichen. Für gewaltbetroffene Alleinerzieherinnen mit Migrationshintergrund ist es besonders schwierig, eine 

Arbeitsmöglichkeit zu finden (siehe oben).

Eine weitere Hürde stellt sich für alleinerziehende Migrantinnen nach dem NAG folgendermaßen dar: Die für die 

Erfüllung des ASVG-Richtsatzes wichtige Unterhaltszahlung des (gewalttätigen) Kindesvaters wird nur dann 

berücksichtigt, wenn die Unterhaltszahlung tatsächlich erfolgt. Darüber hinaus fließt nur die Höhe des tatsächlich 

ausbezahlten Betrags in die Berechnung mit ein. Zum Nachweis der Unterhaltsmittel genügt also nicht der rechtliche 

Unterhaltsanspruch, sondern es sind die tatsächlich ausbezahlte Höhe und Leistung maßgeblich. Dies bedeutet, 

dass das Aufenthaltsrecht von Migrantinnen und deren Kinder u. a. auch von der Zahlungsmoral unterhaltspflichtiger 

Kindesväter abhängig ist. Diese Bestimmung trifft vor allem Frauen und berücksichtigt nicht deren konkrete 

Lebenssituation. Eine Änderung wäre dahingehend notwendig, dass zum Nachweis der Unterhaltsmittel eventuell ein 

gerichtliches Verfahren zur Durchsetzung des Rechtsanspruches auf Unterhalt ausreichend ist. Zudem sei vermerkt, 

dass derzeit ein Unterhaltsvorschuss nur für Kinder mit österreichscher Staatsbürgerschaft geleistet wird. 

Nur die Perspektive eines eigenständigen Aufenthaltsrechtes und Beschäftigungsrechtes durchbricht Abhängigkeits-

verhältnisse und gibt Frauen mehr Wahlmöglichkeiten im Sinn eines selbstbestimmten und eigenständigen Lebens.

7.6. Krankenversicherung

Eine weitere Voraussetzung für die Beantragung eines eigenen Aufenthaltstitels ist der Nachweis einer 

Krankenversicherung. Eine Krankenversicherung kann entweder über ein Arbeitsverhältnis, über eine beitragsfreie 

Mitversicherung von Angehörigen (Ehegatten und haushaltsführende Person), oder über das aktive Einzahlen von 

Versicherungsbeiträgen erworben werden. Auf die Schwierigkeiten von gewaltbetroffenen Migrantinnen über ein 
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Arbeitsverhältnis eine Krankenversicherung zu erwerben, wurde hier mehrfach aufmerksam gemacht. Auch die 

Möglichkeit der Mitversicherung über eine andere Person – meistens über den (gewalttätigen) Ehepartner – kann für 

gewaltbetroffene Frauen zu Problemen führen. Sie verstärkt das Abhängigkeitsverhältnis der Migrantinnen von ihren 

Ehegatten, was, wie die Praxis zeigt, von diesen bewusst eingesetzt wird, um Frauen das Leben zu erschweren. 

So kommt es immer wieder vor, dass Ehepartner die Krankenversicherung der Frau ohne deren Wissen kündigen. 

Wichtige Regelungen wurden dahingehend bereits umgesetzt. So können Ehepartner die Versicherung einer 

mitversicherten Person erst dann kündigen, wenn ein Scheidungsurteil vorliegt. Es kommt jedoch immer wieder vor, 

dass Männer ihre Ehe im Ausland scheiden lassen, ohne die in Österreich lebende Ehefrau darüber in Kenntnis zu 

setzen. In diesem Fall erfahren die Frauen oft erst im Rahmen eines Arzt- oder Krankenhausbesuches, dass sie nicht 

mehr krankenversichert sind. Seit 1. Jänner 2009 ist ein monatlicher Beitrag in Höhe von 341,92 Euro zu entrichten. 

Dieser kann über einen gesonderten Antrag und unter Vorlage der entsprechenden Nachweise (z.B. Steuerbescheid, 

Lohnzettel, Sparbuch, Nachweis über Unterhaltszahlungen) herabgesetzt werden, soweit es nach den wirtschaftlichen 

Verhältnissen begründet erscheint (Antrag auf Herabsetzung der Bemessungsgrundlage)

7.7. Nachweis einer Wohnung

Wie Erfahrungen von Frauenhausmitarbeiterinnen zeigen, ist für MigrantInnen – besonders für Frauen mit Kindern – der 

Zugang zum Wohnungsmarkt erschwert (siehe Kapitel Wohnen). Das wird für Migrantinnen, die aus einer Gewaltbeziehung 

ausbrechen wollen zu einer Teufelskreis-Situation, ist doch für den Erhalt eines Aufenthaltstitels der Nachweis einer 

Unterkunft oder Wohnung unerlässlich. So kann beispielsweise eine Frau, die aus einem Frauenhaus in ein Mutter-Kind-

Heim übersiedelt, diese Kriterien für die Erteilung eines unbefristeten Aufenthaltstitels (Daueraufenthalt - EG) nicht erfüllen, 

da der Aufenthalt in einer Einrichtung mit keinem Rechtsanspruch (Mietvertrag) verbunden ist.

In Wien haben MigrantInnen Anspruch auf Wohnbeihilfe und seit Jänner 2006 - nach fünf Jahren ständiger 

Niederlassung - Zugang zum sozialen Wohnungswesen, falls sie in einer Privatwohnung leben. Das ist zweifellos ein 

Schritt in die richtige Richtung, soll aber auf keinen Fall darüber hinwegtäuschen, dass die Situation in den ersten 

fünf Jahren der Zuwanderung besonders prekär ist. Dazu kommt, dass viele MigrantInnen in sozial benachteiligten 

Wohngegenden leben, was die soziale Ausgrenzung besonders negativ beeinflusst.

7.8. Verlängerungsverfahren

Eine weitere wesentliche Verschärfung im NAG ist die Änderung des Verlängerungsverfahrens. Ein Antrag auf Verlängerung 

des Aufenthaltstitels ist spätestens vor Ablauf des letztgültigen zu stellen, ansonsten wird dieser Antrag als Erstantrag mit 

allen Konsequenzen gewertet. Abgesehen davon, dass eine solche Regelung in jeder Form unangemessen ist, befinden 

sich gewaltbetroffene Frauen in einem physischen und psychischen Ausnahmezustand und sind oft nicht in der Lage, 

den Verlängerungsantrag termingerecht einzubringen. Zudem kommt es immer wieder vor, dass Frauen beim Verlassen 

der Wohnung, nicht alle für eine Fristverlängerung erforderlichen Dokumente mitnehmen konnten und sich diese in den 

Händen des Gewalttäters befinden. Können nicht alle erforderlichen Dokumente vorgelegt werden, ist das jedoch mit 

großen Problemen bei der Antragsstellung verbunden. 

Dadurch kommt es häufig zu extremen Verzögerungen im Verfahrensverlauf, was im Zusammenhang mit dem Anspruch 

auf Sozialleistungen für gewaltbetroffene Frauen mit einem hohen Armutsrisiko einhergeht: Alle Sozialleistungen 

(Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe, Landespflegegeld) sind an den Aufenthaltstitel gebunden und enden mit 

der Aufenthaltsfrist. Oft dauern die Verlängerungsverfahren sehr lange. Frauen verlieren dann die Sozialleistungen 
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und damit ihre finanzielle Grundlage. Die lange Verfahrensdauer ist auch die Ursache dafür, dass MigrantInnen ihren 

Arbeitsplatz verlieren. ArbeitgeberInnen drohen den MigrantInnen das Dienstverhältnis zu beenden, wenn kein geregelter 

Aufenthaltstitel nachgewiesen werden kann. Dazu kommt, dass Personen, die in einem Verlängerungsverfahren 

stehen, zwar von arbeitsrechtlicher Seite Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Die Praxis sieht jedoch so aus, dass viele 

Firmen durch die komplexe und undurchsichtige Gesetzeslage stark verunsichert sind und daher MigrantInnen erst 

mit Erteilung des Aufenthaltstitels beschäftigen.

7.9. Konkrete Empfehlungen

Wie in diesem Kapitel eindringlich gezeigt werden konnte, sind gewaltbetroffene Migrantinnen aufgrund der 

bestehenden Gesetzeslage in besonderem Maße von struktureller Gewalt und somit von Armut betroffen. Deshalb 

empfehlen wir:

•	 einen eigenen und vom Ehepartner unabhängigen Aufenthaltsstatus für Migrantinnen.

•	 sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Verweigerung von Arbeitsgenehmigungen ist ein Integrationshindernis.  

	 Wer sich in Österreich aufhalten darf, sollte legal arbeiten dürfen und zwar zum frühest möglichen Zeitpunkt. Zudem  

	 schafft die Ausgrenzung vom legalen Arbeitsmarkt auch einen Markt für “Schwarzarbeit”.

•	 die Herabsetzung des für eine positive Niederlassungsbewilligung erforderlichen Einkommensrichtsatzes (ASVG- 

	 Richtsatzes) für gewaltbetroffene Migrantinnen und ihre Kinder. 

•	 gesetzliche Regelungen, angepasst an die Lebensrealität von Migrantinnen: schuldhafte Scheidung und eine  

	 einstweilige Verfügung sind als Nachweis für das Leben in einer Gewaltbeziehung erforderlich, um als Migratin  

	 nicht den Aufenthaltstitel zu verlieren. Auch die im NAG unter § 27 (4) geforderte Meldefrist sowie die Änderungen  

	 im NAG, das Verlängerungsverfahren betreffend, sind als eine Verkomplizierung der Situation von gewaltbetroffenen  

	 Migrantinnen zu werten.

•	 die Erstellung sowie die flächendeckende und barrierefreie Verbreitung von Informationsmaterialien zu den Themen  

	 Gewalt gegen Frauen, Gewaltschutzgesetz und Hilfseinrichtungen für Betroffene in allen wichtigen Fremdsprachen  

	 (Türkisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Englisch).

•	 die Integration von Migrantinnen-Organisationen in den Prozess der Gesetzesentwürfe.

•	 die Entkoppelung der Flüchtlings- und Migrationspolitik von der Sicherheitspolitik.

•	 dass der Bezug von Sozialhilfe sich nicht zum Nachteil für die Weitergewährung des Aufenthaltstitels auswirken darf.

•	 ein bundesweites Anrecht auf Gemeindewohnungen, Wohnbeihilfe für gewaltbetroffene Migrantinnen und ihre  

	 Kinder, leistbare Wohnungen für alle Frauen.

•	 die Förderung einer europaweiten Forschung über Diskriminierung von MigrantInnen.

•	 die Erhebung geschlechtsspezifischer Daten unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von  

	 Migrantinnen.

•	 den Ausbau und die finanzielle Absicherung von Migrantinneneinrichtungen.

•	 kostenlose muttersprachliche Rechtsberatung für Migrantinnen sowie kostenlose rechtliche Vertretung. Die rechtlichen  

	 Bestimmungen, den Aufenthaltsstatus betreffend, sollen an die BHZÜV “die Ehe geschieden” angepasst werden.

•	 eine offene Migrationspolitik unter Betonung der Vorteile: Sowohl die UNO als auch die EU haben analysiert, dass  

	 für die Industrieländer ab 2010 ein erhöhter Einwanderungsbedarf gegeben sein wird.

•	 Einwanderungsprogramme auch für niedrig qualifizierte MigrantInnen und besonders für Frauen.
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Branka V. –  
Migrantin, physische und psychische Gewalt über viele Jahre, Verlust 
des eigenen Vermögens mit existenziellen Folgen

Frau Branka V. ist 59 Jahre alt und kam mit Jovan vor etwa 35 Jahren aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich. 

Branka gehört zur so genannten GastarbeiterInnengeneration, die in den 1970er Jahren von der österreichischen Wirtschaft 

als Arbeitskraft aus Jugoslawien und der Türkei angeworben wurde. Ihre drei Kinder wurden von den Schwiegereltern im 

Heimatland großgezogen. Der Sohn von Frau V. lebt heute noch mit der Familie in Ex-Jugoslawien, beide Töchter verließen 

im Erwachsenenalter ihre Heimat und kamen ebenfalls nach Österreich. Eine Tochter gründete eine eigene Familie und zog 

aus der Elternwohnung aus, die andere wohnte bis zu ihrem tragischen Tod bei ihren Eltern.

Frau V. heiratet mit 15 Jahren einen von ihrem Vater ausgewählten Mann. Frau Branka V. erzählt, dass „es damals so war 

und ihr niemals in den Sinn gekommen wäre, der Entscheidung ihres Vaters zu widersprechen“. Ihr zehn Jahre älterer 

Mann verhält sich von Anfang an ebenfalls autoritär, trifft in der Familie alle Entscheidungen und verlangt von den anderen 

Familienmitgliedern, dass sie sich fügen. Auf diese Weise wird auch die Entscheidung gefällt, ohne Kinder nach Österreich 

auszuwandern. Frau V. leidet sehr unter diesem Entschluss und sehnt sich nach den Kindern, die sie nur zwei Mal im Jahr 

besuchen kann.

 

Branka arbeitet, neben ihrer langjährigen Tätigkeit in einer Fabrik, als Hausbesorgerin, wodurch ihr eine Dienstwohnung 

garantiert ist. Sie finanziert mittels Bankkredit den Bau eines Hauses im Heimatland und den Kauf einer Eigentumswohnung 

in Wien mit. Wegen einer Unterleibsoperation vor neun Jahren verliert sie ihren Job in der Fabrik. Ihr Ehemann zeigt aber kein 

Verständnis, er beschimpft sie und macht ihr die fehlende Einnahmequelle zum Vorwurf. Branka erzählt von durchgehender 

psychischer und physischer Gewalt während der Ehe. Die Attacken seien vor der Operation „erträglich“ gewesen, danach 

jedoch seien die Übergriffe häufiger aufgetreten und noch brutaler geworden. Drei Mal führen die erlittenen Verletzungen 

zu Krankenhausaufenthalten. Auch berichtet sie über massive sexuelle Übergriffe. Während der Misshandlungen knebelt 

sie ihr Mann, um zu verhindern, dass ihre Hilfeschreie nach draußen dringen. Er droht damit, sie umzubringen oder den 

gemeinsamen Kindern und Enkelkindern etwas anzutun, wenn Branka im Krankenhaus erzählt, woher die Verletzungen 

stammen. Jovan ist auch gegenüber seinen Kindern gewalttätig. Alle Familienmitglieder haben große Angst vor ihm. 

Die Drohungen gegen die Kinder halten Branka davon ab, die Polizei zu verständigen. Auch geringe Deutschkenntnisse 

und die Unkenntnis über das österreichische Rechtssystem sind ausschlaggebend dafür, dass sie keine Hilfe von außen 

sucht. Der Tod einer ihrer Töchter setzt ihr zusätzlich zu. 

Inzwischen hegen zwei Nachbarinnen den Verdacht, dass Frau V. von ihrem Mann misshandelt wird. Sie versuchen sie zu 

diversen Beratungsstellen zu vermitteln, aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse nimmt Branka diese Unterstützung 

nur kurz in Anspruch. Jovan ahnt, dass sich die beiden Nachbarinnen verstärkt um Branka kümmern. Er beginnt, die 

beiden Frauen zu bedrängen und beschuldigt sie, seine Ehefrau gegen ihn aufzuhetzen. Als die Frauen sehen, dass sich 

trotz ihrer Hilfe nichts an Brankas Situation ändert, ziehen sie sich zurück. 

Als Frau V. während eines Urlaubs in ihrem Heimatland von ihrem Mann wieder schwer verletzt wird, reicht sie die 

Scheidung ein. Sie flüchtet nach Österreich und erstattet Anzeige. Von der Polizei wird sie an eine Interventionsstelle | ein 

Gewaltschutzzentrum vermittelt, wo sie in weiterer Folge muttersprachlich betreut wird. Seither läuft ein Strafverfahren 

wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung gegen ihren Mann. Bis dato konnte ihm jedoch kein Betretungsverbot 

seitens der Polizei ausgesprochen werden. 

FALLBEISPIEL
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Frau V. lebt in großer Angst und ist überzeugt, dass ihr Mann sie bei erster Gelegenheit umbringen wird, sollten sie 

sich begegnen. Sie lässt sich daher in ihrem Heimatland einvernehmlich scheiden und verzichtet auf den ganzen 

gemeinsam erworbenen Besitz, um der Konfrontation mit ihrem Mann zu entgehen. Besonders schmerzt sie, dass 

sie ihr Heimatland nicht besuchen kann, weil sich ihr Exmann dort aufhält. Sie würde gerne das Grab ihrer Tochter 

und die Familie ihres Sohnes besuchen. Frau V. lebt sehr isoliert  und hat in Österreich nur engeren Kontakt zu ihrer 

Tochter.

Derzeit lebt Branka von einem sehr geringen Einkommen. Sie leidet physisch und psychisch unter den 

Folgeerscheinungen der erlittenen Misshandlungen, wurde inzwischen an eine frauenspezifische Beratungseinrichtung 

für Migrantinnen vermittelt und bekommt dort professionelle Unterstützung. Sie wohnt immer noch in ihrer 

HausbesorgerInnenwohnung, sämtliche Anträge auf finanzielle Unterstützung fielen jedoch negativ aus.
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Armutsprävention in den österreichischen Frauenhäusern –  
am Beispiel der Frauenhäuser in Wien.

Das erste Frauenhaus wurde 1978 in Wien eröffnet. Mittlerweile verfügt Österreich über 30 Frauenhäuser und 

Frauenhauseinrichtungen. Die Frauenhäuser in Österreich leisten durch ihre umfassenden Angebote einen nicht mehr 

wegzudenkenden Beitrag zur Armutsprävention und Armutsbekämpfung. Dies möchten wir am Beispiel der vier 

Wiener Frauenhäuser und der dazugehörigen Frauenberatungsstelle verdeutlichen.

Frauenhäuser in Österreich leisten durch ihre umfassenden Angebote in der Gewaltprävention auch einen ganz 

wesentlichen Beitrag zur Armutsprävention und Armutsbekämpfung. Der Ausstieg aus einer Gewaltbeziehung geht 

mit einem hohen Armutsrisiko einher: Verlust der Wohnung, des Arbeitsplatzes, der Aufenthaltsgenehmigung, der 

sozialen Bezüge, Verschuldung, gesundheitliche Folgeerscheinungen, Traumatisierungen, Arbeitsunfähigkeit durch 

geminderte Belastbarkeit usw. sind nur einige Beispiele, die die Gefährdung von Frauen im Kontext Gewalt und 

Armut sichtbar machen. Durch unsere Unterstützung der Frauen bei all diesen Problemen werden dem Staat 

Folgekosten erspart.

 

Die folgenden Angebote der Wiener Frauenhäuser zeigen auf, in welcher Weise hier aktiv Armutsprävention geleistet wird.

Vorübergehende Wohnmöglichkeit für misshandelte Frauen und deren Kinder

Unabhängig von kultureller Herkunft, Alter oder Religionszugehörigkeit finden die Frauen mit ihren Kindern Aufnahme 

im Frauenhaus. Das gilt auch für Frauen ohne Einkommen. Dadurch kann allen gewaltbetroffenen Frauen ein sicherer 

Wohnplatz geboten werden. Wenn Frauen und Kinder aufgrund der Gewaltvorfälle die Wohnung verlassen müssen 

und Wegweisungen|Betretungsverbote auch nicht ausreichend Schutz bieten, dann ist eine Aufnahme in einem 

Frauenhaus möglich. Gäbe es diese Möglichkeit nicht, so wären die  Frauen auf der Straße, manche hätten nicht einmal 

Zugang zu einer Obdachloseneinrichtung,  oder sie müssten beim Gewalttäter bleiben und wären somit neuerlicher 

Gewalt ausgesetzt. Besonders in ländlichen Regionen stehen viele Frauen aber immer noch vor der Tatsache, dass 

nicht ausreichend Hilfsangebote zur Verfügung stehen.

Information und Beratung

Die Frauen erhalten ihrer jeweiligen Situation entsprechend alle nötigen Informationen und sie werden über ihre 

Möglichkeiten und Rechte aufgeklärt. Viele Frauen könnten sich keine anwaltliche Beratung leisten. Gemeinsam mit 

der Frau wird eine Perspektive entwickelt, wie sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen kann und welche Schritte und 

Unterstützung dabei erforderlich sind um ein selbstständiges Leben zu führen. Hilfe zur Selbsthilfe, die Arbeit mit 

bereits vorhandenen inneren und äußeren Ressourcen sowie die Stärkung der eigenen Kompetenz sind von großer 

Wichtigkeit. Die Beratung wird von gut ausgebildeten, professionellen Beraterinnen durchgeführt. Langfristiges Ziel 

ist die Existenzsicherung der Frau und ihrer Kinder. Kostenlose Rechtsberatungen in der Beratungsstelle des Vereins 

Wiener Frauenhäuser ergänzen das Beratungsangebot.

Psychosoziale und therapeutische Unterstützung

Durch Krisenintervention und Stabilisierung sowie in weiterer Folge durch die Stärkung des Selbstbewusstseins und 

Selbstvertrauens helfen wir den Frauen, ihr Alltagsleben wieder bewältigen zu können. Manche sind erst dadurch 

in der Lage, arbeiten zu gehen und für sich und ihre Kinder zu sorgen. Durch oft jahrelange Gewalterfahrung leiden 

viele Frauen an physischen und psychischen Folgeerscheinungen. Durch entsprechende Entlastung und Stützung 

in der ersten Phase des Aufenthaltes kann soweit eine Stabilisierung herbeigeführt werden, dass in weiterer Folge 

die betroffenen Frauen wieder sukzessive mehr Eigenverantwortung für ihr Leben und das der Kinder übernehmen 

können. Bei Bedarf stellen wir Kontakte zu Krisenintervention, Psychosozialen Diensten oder TherapeutInnen her.

8. GOOD PRACTICE BEISPIEL: Armutsprävention in den Wiener Frauenhäusern
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Psychosoziale Unterstützung wird in den Frauenhäusern aber auch den Kindern geboten. Dies ist besonders wichtig, 

da so die Gewaltspirale durch rechtzeitige Intervention durchbrochen werden kann. Von Gewalt betroffene Kinder 

brauchen Unterstützung, damit sie später nicht selbst Täter oder Opfer werden (abgesehen vom schrecklichen Leid, 

das so erspart wird, sind ohne rechtzeitige Hilfe nämlich auch die Folgekosten enorm: Spitals-, Gerichts- Therapie- 

und Gefängniskosten, um nur einige aufzuzählen)

Gesundheitliche Abklärung

Im Frauenhaus aufgenommene Frauen befinden sich oftmals in einer sehr schlechten gesundheitlichen Verfassung. 

Die betroffenen Frauen wissen oft gar nicht, ob sie überhaupt (noch) krankenversichert sind. In diesem Fall 

ist der erste Schritt die (Wieder-)Herstellung einer Versicherungsleistung, bei der wir die Frauen unterstützen. 

Aufgrund von nicht vorhandenen Versicherungsleistungen entstehen für Frauen z. B. nach Rettungseinsätzen und 

Krankenhausaufenthalten Kosten, für die sie selbst nicht aufkommen können. Mithilfe von Spendengeldern versuchen 

wir diesen Frauen bestmöglich zu helfen. Wir ermutigen sie aber auch, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um so 

chronifizierten Leiden in Folge der Gewalt entgegenzuwirken.

Begleitung bei Behörden- und Gerichtswegen

Information, Vorbereitung und Begleitung zu Behörden und Gerichten sind sehr wichtig, da sich die betroffene Frau 

oftmals nicht in der Lage sieht, allein ihre Anliegen und Forderungen vorzubringen. Aus Angst vor dem Expartner, 

aufgrund mangelnder Kenntnisse im Umgang mit Behörden oder negativer Erfahrungen verzichten die Frauen oftmals 

auf ihre Ansprüche, vor allem gegenüber dem Expartner. Ein unsensibler Umgang mit der speziellen Dynamik und 

den Auswirkungen von Gewalt in der Familie durch Behörden und Gerichte hat dabei zur Konsequenz, dass die Frau 

sich für ein rasches Ende des Verfahrens entscheidet und auf alles verzichtet, ohne an die oft gravierenden Folgen 

zu denken, die zu massivem sozialen Abstieg führen können. Nicht ausreichende Sprachkenntnisse können ebenso 

dazu führen, dass Frauen ihre Anliegen nicht  zur Genüge artikulieren können. Begleitung und Unterstützung bei 

Anzeigen, Verhandlungen etc. sind daher ein wichtiges Angebot für die Frauen.

Unterstützung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes

Informationen über den Zugang zu Leistungen des Arbeitsmarktservice, Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, Familienbeihilfe, 

Mietzinsbeihilfe, Sozialpass, etc. sind absolut wichtig, um Zeiten ohne oder mit geringem Einkommen überbrücken zu 

können. Wie die Erfahrung gezeigt hat, sind viele Frauen jedoch nicht informiert, welche Leistungen ihnen zustehen. 

Misshandelte Migrantinnen, die erst eine kurze Aufenthaltsdauer in Österreich nachweisen können, haben derzeit 

praktisch überhaupt keine finanzielle Unterstützung. Eine Überbrückungshilfe wäre aber für alle Frauen, die Opfer 

männlicher Gewalt werden wichtig, damit sie den Ausstieg aus der Gewaltbeziehung wagen. Durch Privatspenden 

können die Frauenhäuser  den Frauen in Notsituationen auch in geringem Umfang Soforthilfe gewähren.

Absicherung des Aufenthalts

Die Klärung und Absicherung des Aufenthaltstitels ist eine vorrangige Angelegenheit. In Zusammenarbeit mit diversen 

Stellen wie z.B. der Beratungsstelle für Migrantinnen, der Magistratsabteilung 35, Beratungseinrichtungen für Flüchtlinge 

und AsylwerberInnen wird eine rasche Abklärung und Absicherung versucht. Erst dann ist es möglich, dass die 

betroffenen Frauen auch Zugang zum Arbeitsmarkt haben und weitere Existenz sichernde Maßnahmen ergreifen können. 

Beabsichtigt die Frau eine Scheidung, so wird sie dahingehend beraten, ob eine Scheidung auch einen möglichen 

Verlust des Aufenthaltsrechtes nach sich ziehen kann. Noch immer können manche Frauen sich nicht scheiden lassen 

und sind gezwungen, wieder zum gewalttätigen Partner zurückzugehen, da eine Rückkehr in die Heimat unmöglich ist. 

Daher ist die Forderung nach einem vom Ehemann unabhängigen Aufenthaltsstatus unumgänglich. 

8. GOOD PRACTICE BEISPIEL: Armutsprävention in den Wiener Frauenhäusern
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Angebote für Frauen mit nicht deutscher Muttersprache und schlechten 
Deutschkenntnissen

Um die Situation der Frau und ihre Anliegen wirklich zu verstehen, ziehen wir Dolmetscherinnen zu den 

Beratungsgesprächen hinzu. So können Missverständnisse und auch Fehler durch Sprachbarrieren vermieden werden. 

Sehr rasch unterstützen wir auch bei der Suche nach geeigneten Deutschkursen je nach Sprachniveau, um rasch 

Voraussetzungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt und eine Erleichterung in der Bewältigung des Lebensalltags 

schaffen zu können. Frauen ohne Deutschkenntnisse sind am Arbeitsmarkt kaum vermittelbar und vermehrt 

Diskriminierung und Ausbeutung ausgesetzt. Durch intensive Zusammenarbeit mit diversen Organisationen|Instituten 

organisieren wir kostenlose oder kostengünstige Sprachkurse, auch für Mütter mit Kinderbetreuungspflichten.

Hilfe bei der Arbeitssuche und Qualifizierungsmaßnahmen

Wir unterstützen Frauen bei der Suche nach Arbeitsplätzen und geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen. Dies gilt 

sowohl für Frauen, die bisher noch keine Ausbildung absolviert haben als auch für jene, die in ihrem erlernten Beruf 

keinen Arbeitsplatz finden können oder für Wiedereinsteigerinnen. Eine enge Kooperation mit dem WAFF (Wiener 

ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) unterstützt die Frauen zu allen Fragen rund um das Thema Beruf: Programme wie 

NOVA (für Wiedereinsteigerinnen) und FRECH (Frauen ergreifen Chancen) bieten Information, Beratung und geförderte 

berufliche Weiterbildung. Die Unterstützung bei der Nostrifizierung der im Heimatland erworbenen Qualifikation ist auch 

ein wesentlicher Bestandteil, um den Arbeitsuchenden Frauen möglichst rasch eine Rückkehr in den Arbeitsprozess 

zu ermöglichen. Insbesonders bei Migrantinnen ist der Druck, eine Arbeit und damit ein nachweisbares und vor 

allem ausreichendes Einkommen zu haben, für die Verlängerung des Aufenthaltstitels besonders groß. Eine wichtige 

Forderung ist daher ein erleichterter Zugang für gewaltbetroffene Migrantinnen zum Arbeitsmarkt.

Schuldnerberatung

Die Verschuldung von Frauen, die in einer Gewaltbeziehung leben, ist oft relativ hoch. Die Schulden wurden jedoch nicht 

immer von der Frau selbst verursacht, sondern sie entstanden durch das Unterzeichnen von Krediten, durch übernommene 

Bürgschaften, durch gemeinsame Konten oder durch vom Gewalttäter verursachte Strafverfügungen. Wir holen Informationen 

über Schuldenreduktionsmaßnahmen ein (stellen Kontakte zu diversen Stellen her, helfen bei Ratenvereinbarungen etc.), 

wir kümmern uns um rechtliche Beratung hinsichtlich des Aufteilungsverfahrens im Rahmen einer Scheidungsverhandlung 

(z.B. bei Übernahme des Kredits) und vermitteln bei Bedarf an die Schuldnerberatung weiter.

Kontaktaufnahme zu weiteren Hilfseinrichtungen

Schon während des Aufenthaltes im Frauenhaus werden relevante Kontakte zu weiteren Hilfseinrichtungen hergestellt. 

Dies hat den Sinn, dass Frauen Einrichtungen kennenlernen und mit Hilfe ihrer Beraterin erste Kontakte herstellen 

und Hemmschwellen abbauen können. Bei Bedarf können die Frauen später auf dieses Netz zurückgreifen, wodurch 

raschere und effizientere Interventionen gesetzt werden können. 

Begleitung  über einen längeren Zeitrahmen 
(bis zu 6 Monaten und bei Bedarf auch darüber hinaus)

Opfer von Gewalt haben oftmals mit traumatischen Belastungsstörungen und gesundheitlichen Langzeitfolgen zu kämpfen. 

Eine kurzfristige Aufenthaltsdauer im Frauenhaus würde nicht genügen, um die Betroffenen zu stabilisieren, sie wieder 

selbstständig handlungsfähig zu machen. Langzeitperspektiven für den Aufbau einer eigenständigen Existenz können 

nur entwickelt werden, wenn dafür ein sicherer Raum und ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Nur durch die intensive 

mittelfristige Begleitung und Beratung können Voraussetzungen für ein gewaltfreies, eigenständiges und selbstbestimmtes 

Leben nach dem Aufenthalt im Frauenhaus geschaffen werden. Steht dieser Zeitrahmen nicht zur Verfügung, so können 
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Maßnahmen nicht greifen und es würde lediglich eine vorübergehende Symptom- aber nicht Ursachenbekämpfung erfolgen. 

Frauenhäuser müssen daher eine solide finanzielle Absicherung haben, damit sie sich mit aller Kraft den Hilfesuchenden 

Frauen und Kindern widmen können. Darüber hinaus sind ambulante Beratungseinrichtungen eine notwendige Ergänzung, 

um den oft langen Weg aus der Gewalt heraus mit allen Rückschlägen und Schwierigkeiten bewältigen zu können.

Unterstützung bei der Wohnungssuche

Je nach Situation der Frau wird nach einer passenden Wohnmöglichkeit nach dem Aufenthalt im Frauenhaus 

gesucht, sofern eine Rückkehr in die eheliche Wohnung nicht mehr möglich ist. An vorhandene Wohneinrichtungen 

wie  z.B. Mutter- Kindheime oder Einrichtungen für sehr junge oder alleinstehende Frauen werden die Frauen bei 

Bedarf weitervermittelt. Besonders aber werden Wohnungsangebote der Stadt Wien genutzt. Der Verein Wiener 

Frauenhäuser kann hier auf eine sehr gute Kooperation mit der Gemeinde Wien zurückgreifen. Die Möglichkeit für 

gewaltbetroffene Frauen, eine so genannte „Notfallswohnung“ zu beantragen, fehlt leider in den Bundesländern, ist 

aber für diese Frauen eine ganz wichtige Ressource. Der Zugang zu leistbaren Wohnungen ist ein sehr wichtiges 

Thema in der Gewaltprävention, stellt aber insbesonders für den ländlichen Raum eine besondere Herausforderung 

dar. Ein zusätzlicher wichtiger Aspekt ist die Delogierungsprävention. Um zu verhindern, dass die eheliche Wohnung 

während des Frauenhausaufenthaltes verloren geht, weil der in der Wohnung verbliebene Expartner die Miete nicht 

mehr bezahlt, werden Kontakte zum Vermieter hergestellt, damit der Verbleib in der Wohnung gesichert werden kann. 

Langzeitberatung in der Beratungsstelle

Frauen, die von Gewalt betroffen sind, aber nur Beratung und keinen Wohnplatz brauchen, können kostenlose 

Beratung in unserer Beratungsstelle in Anspruch nehmen. Aber auch Frauenhausbewohnerinnen, die einer besonders 

komplexen Unterstützung bedürfen, werden nach dem Frauenhausaufenthalt an die Beratungsstelle des Vereins Wiener 

Frauenhäuser verwiesen, wo sie langfristig beraten und begleitet werden. Da Verfahren oft sehr langwierig sein können, 

ist die Unterstützung seitens der Beratungsstelle sehr wichtig, damit die Betroffenen die Ausdauer und Kraft haben, 

bis zum Ende durchzuhalten. Gerade bei lang dauernden Verfahren tendieren die Frauen dazu, auf ihre Ansprüche zu 

verzichten, nur um zu einem raschen Ende des Verfahrens zu gelangen, ohne auf die oft sehr gravierenden Nachteile zu 

achten. Verlust von Unterhaltszahlungen, Witwenpension, Alimente, etc. führen oft an die Grenze des Existenzminimums 

oder sogar darunter. Die Beratungsstelle bietet auch kostenlose psychosoziale und juristische Prozessbegleitung an, 

damit Frauen nach Gewaltdelikten möglichst sensibel durch Strafverfahren begleitet werden und zu ihrem Recht und 

ihren Ansprüchen kommen. 

Öffentlichkeitsarbeit

Durch die gezielte Öffentlichkeitsarbeit seitens des Vereins ist es möglich, viele von Gewalt betroffene Frauen 

anzusprechen und auf die Hilfsangebote hinzuweisen. Die Sensibilisierung von Berufsgruppen, die mit 

gewaltbetroffenen Frauen und Kindern zu tun haben, ist ein zweiter wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. 

In diesem Zusammenhang kommt dem Sponsoring eine besondere Rolle zu. Ohne diese Form der Unterstützung 

wäre es dem Verein nicht möglich, diese intensive Art der Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Besonders erwähnenswert 

ist auch ein vom Verein eingerichteter Soforthilfefonds, der von Spendengeldern gespeist wird und Frauen und deren 

Kindern in finanziellen Nöten zur Verfügung steht. Mit dem Geld aus dem Soforthilfefonds werden z.B. Sprachkurse 

bezahlt, offene Mietrückstände, Krankenhauskosten, Kleidung und Schulsachen für die Kinder, notwendige 

Anschaffungen für den Einzug in die neue Wohnung, etc. Jeder Frau, der es gelingt ins Frauenhaus zu kommen, gelingt 

auch der Weg hinaus aus der Isolation. Selbst wenn sie sich entscheidet, wieder zum gewalttätigen Partner|Mann 

zurückzugehen, so hat sie doch in der Zeit während ihres Aufenthaltes im Frauenhaus wertvolle Informationen und 

Unterstützung erhalten, auf die sie bei Bedarf wieder zurückgreifen kann.
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Übergangswohnbereich 

Der Verein Wiener Frauenhäuser führt seit 2006 ein spezielles Wohnmodell, das aus einem Übergangswohnhaus und 

mehreren Übergangswohnungen besteht. Diese Wohnmöglichkeit steht Frauen zur Verfügung, die nicht mehr den 

intensiven Schutz eines Frauenhauses benötigen und die weder in eine andere Wohneinrichtung aufgenommen werden 

können noch Anspruch auf eine Notfallswohnung oder Gemeindewohnung haben. Neben der Wohnmöglichkeit gibt 

es auch noch sozialarbeiterische Unterstützung, allerdings nicht mehr in einer so intensiven Form wie im Frauenhaus. 

Die Frauen werden zunehmend in die Selbständigkeit geführt.  Nach dem Auszug aus dem Frauenhaus sind oftmals 

rechtliche Verfahren wie Scheidung, Obsorge, Unterhaltsansprüche, Strafverfahren etc. noch nicht abgeschlossen 

und die Zeit in der Übergangswohnung wird dazu genutzt, die Frau bei allen offenen Prozessen weiter zu unterstützen. 

Voraussetzung für die Beziehung einer solchen Wohnung ist ein Einkommen und keine akute Gefährdung seitens 

des Gewalttäters. Die Anzahl der Übergangswohnungen wird sukzessive erhöht, derzeit stehen 43 Wohnplätze zur 

Verfügung. Eine weitere Aufstockung auf 50 Wohnplätze bis zum Jahr 2010 ist geplant. Die Wohnungen werden 

vorerst für ein Jahr vergeben, bei dringendem Bedarf sind Verlängerungen möglich. Dieses Übergangsmodell zeigt 

sich in der Praxis als eine ganz wichtige Ergänzung zum Angebot des Frauenhauses. Gäbe es diese Möglichkeit nicht, 

dann bliebe für Frauen und deren Kinder, manchmal nur mehr die Alternative der Obdachloseneinrichtungen und für 

manche Migrantinnen nicht einmal diese. 

Die angeführten Angebote zeigen auf, in welcher Weise in der täglichen Frauenhausarbeit aktiv Armutsprävention erfolgt. 

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, ergibt sich daraus in Summe ein wichtiges Paket, das Armut 

verhindert und eine Partizipation von gewaltbetroffenen Frauen am Arbeits- und Gesellschaftsleben ermöglicht. 
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7. NIEDERLASSUNGS- UND AUFENTHALTSGESETZ (NAG) 

7.1. Migration und Armut

Für MigrantInnen bergen die Lebensbereiche Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Bildung und Teilnahme am öffentlichen 

Leben zahlreiche Hindernisse, sowohl in gesetzlicher als auch in behördlicher Hinsicht, was zu Ausgrenzungen und in 

weiterer Folge häufig zu Ausbeutung führt. Trotz Bekanntheit der Problematik muss in diesem Zusammenhang darauf 

hingewiesen werden, dass es kaum Studien zu diesem Thema gibt und es vor allem auf europaweiter Ebene einer 

gezielten Forschungstätigkeit bedürfte.

Dem Thema Migration kann sich kein Land entziehen. Migration ist zur – oft traurigen – Realität von Millionen 

von Menschen weltweit geworden. Die Zuwanderungsproblematik ist hinlänglich bekannt und wird gerne mit 

fremdenfeindlichen Attitüden medienwirksam aufbereitet. Die besondere Herausforderung kann heute nur darin liegen, 

einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Denn obwohl bekannt ist, dass die arbeitende Bevölkerung abnimmt und 

Migration dieser Entwicklung Positives entgegenzusetzen hat, bleibt eine offene Migrationspolitik aus den Köpfen der 

EntscheidungsträgerInnen weitgehend ausgeklammert. Mit jeder der vielen Gesetzesnovellen, so scheint es, kommen 

weitere Hürden hinzu, die das Armutsrisiko von MigrantInnen spürbar erhöhen.

Das geht auch aus der bereits erwähnten Caritas Europa-Studie über Armut und Ausgrenzung von MigrantInnen in 

Europa169 hervor, die die Situation von MigrantInnen in fünf verschiedenen Bereichen untersucht hat: Beschäftigung, 

Wohnen, Gesundheit, Bildung und Teilnahme am öffentlichen Leben. Wenig überraschend ist dabei die Schlussfolgerung, 

dass MigrantInnen “für gewöhnlich schlechter dastehen als Staatsangehörige”. Auf den Punkt gebracht heißt das, 

dass sich in jedem der fünf Bereiche unzählige Armutsfallen finden, in die Migranten aber besonders Migrantinnen 

geraten können. Sitzen sie einmal in einer dieser Fallen fest, hat das negative Auswirkungen auch auf die anderen 

Bereiche. Die Studie nennt dieses Phänomen treffend “Armuts-Dominoeffekt”. Das Schlimme daran: Dieser Effekt 

breitet sich nicht nur horizontal aus, sondern auch vertikal, also über Generationen hinweg.

Derzeit gibt es weltweit 191 Millionen MigrantInnen. Fast die Hälfte davon - 95 Millionen - sind Frauen. Im 

gesellschaftspolitischen Diskurs werden sie allerdings wenig wahrgenommen und das, obwohl sie auf vielen Ebenen 

mit schwerwiegenden Problemen konfrontiert sind. Das Kernproblem ist ohne Zweifel, dass in vielen europäischen 

Ländern – wie auch in Österreich – zwischen dem Aufenthaltsrecht und dem Recht auf Beschäftigung unterschieden 

wird, was häufig zu atypischen und somit prekären Arbeitsverhältnissen führt. Damit sind Migrantinnen in einer 

besonders schwachen Position und anfällig für Diskriminierung und Ausbeutung. Zudem stammen Migrantinnen oft aus 

gesellschaftlichen und familiären Verhältnissen, in denen die Frau eine völlig andere Stellung hat, als es europäischen 

| österreichischen Erwartungen entspricht. Dadurch ergibt sich ein Spannungsfeld, in welchem sich diese Frauen 

zurechtfinden müssen. Beschäftigungs-, Wohn- und Gesundheitsprobleme, Verständigungsschwierigkeiten aufgrund 

mangelnder Sprachkenntnisse, Dequalifizierung, geringes Ausbildungsniveau, das Fehlen des gewohnten sozialen 

Umfeldes – eingebettet in einen komplexen Ausgrenzungsmechanismus - treiben Frauen mit Migrationshintergrund 

in die Armut und verhindern ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. Der Caritas-Bericht sieht in 

der Armut deshalb auch ein multidimensionales und multifaktorielles Phänomen. Frauen mit Migrationshintergrund 

nehmen in der gesellschaftlichen Hierarchie die Schlussposition ein.

7.2. Zusammenhang zwischen Migration, Armut und Gewalt gegen Frauen

Neben dem Asylgesetz und dem Fremdenpolizeigesetz (Ausweisung nach negativer Bescheinigung des 

Aufenthaltsantrages) findet das österreichische Zuwanderungs- und Aufenthaltsrecht seine Verankerung vor allem im 

Niederlassungs– und Aufenthaltsgesetz – im Folgenden kurz NAG genannt. Das NAG regelt die Erteilung, Versagung 
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und Entziehung von Aufenthaltstiteln von Fremden, die sich länger als sechs Monate im Bundesgebiet aufhalten 

oder aufhalten wollen, sowie die Dokumentation von bestehenden Aufenthalts- und Niederlassungsrechten und gilt 

allgemein als schwierige Materie. Zahlreiche Novellierungen haben zu einem komplexen und für Außenstehende 

nicht mehr zu durchschaubaren Verfahren geführt. Betroffene und Beteiligte sind unsicher bzw. verunsichert, was 

gegenwärtig Recht ist, und was zum jeweiligen Zeitpunkt in der Praxis möglich ist. 

Fremdenrechtliche Bestimmungen prägen sehr stark das Leben von MigrantInnen in Österreich. Aufenthaltszweck und 

Aufenthaltsdauer entscheiden über den Zugang zum Arbeitsmarkt, den Anspruch auf soziale Leistungen und geben 

Aufenthalts(un)sicherheit. Das Armutsrisiko ist dadurch besonders hoch. Die letzte große Novelle im österreichischen 

Fremdenrecht ist seit 1. Jänner 2006 in Kraft und hat die rechtliche Landschaft für Migrantinnen grundlegend verändert. 

Anlass der weitreichenden Gesetzesänderungen 2006 waren mehrere EU-Richtlinien. Als zentrale Änderungen gelten 

unter anderem die Neuorientierung im Verfahrensablauf, fehlende Übergangsbestimmungen sowie die Verschärfung 

der materiellen Erteilungsvoraussetzungen. Positive Ansätze sind die Möglichkeit des Arbeitsmarktzuganges für 

nachziehende Familienangehörige. 

Das Höchstgericht hat sich daran gestoßen, dass das im Jahr 2006 in Kraft getretene NAG keine geregelte 

Antragsmöglichkeit für den humanitären Aufenthalt vorgesehen hat und die Gewährung eines humanitären 

Aufenthaltstitels nur von Amts wegen möglich war. Damit war die Genehmigung von der Willkür der Behörde 

abhängig. Der Verfassungsgerichthof entschied im Juni 2008, dass Betroffene ein entsprechendes Antragsrecht 

erhalten müssen. Daraufhin wurde das Gesetz geändert. Die Änderung trat im April 2009 in Kraft. Mit 1. Januar 2010 

wird eine weitere Novellierung des NAG rechtskräftig - veranlasst durch die höchstgerichtliche Rechtssprechung, 

durch europarechtliche Vorgaben und unter Berücksichtigung aktueller Judikatur des Europäischen Gerichtshofes. 

Fremdenrechtliche Bestimmungen treffen Frauen stärker und verschärfen die Situation von gewaltbetroffenen Frauen 

mit Migrationshintergrund. Nach wie vor verhindert das Fremdenrecht ein eigenständiges und selbstbestimmtes 

Leben in den ersten Jahren der Niederlassung in Österreich. Migrantinnen, die in ihrem häuslichen Umfeld Gewalt 

erleiden, haben es besonders schwer, sich vom Gewalttäter zu trennen. Hauptproblem für Opfer familiärer Gewalt ist 

die rechtliche Abhängigkeit vom Ehemann bezüglich Aufenthalt und Zugang zum Arbeitsmarkt. Selbst im Falle der 

Familienzusammenführung bekommen Frauen fünf Jahre lang kein eigenständiges Aufenthaltsrecht und erhalten erst 

nach einem Aufenthaltsjahr legalen Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Abhängigkeit vom Ehepartner ist folglich umso 

stärker, je kürzer eine Frau in Österreich lebt.

7.3. Familiennachzug

In Österreich wird die Zuwanderung fast ausschließlich über den Familiennachzug geregelt. In der neuen Novelle des 

NAG wurde das Recht auf Familiennachzug drastisch beschnitten. Eine eindeutige Verschlechterung bedeuten die 

Novellierungen für drittstaatsangehörige Familienangehörige von ÖsterreicherInnen. Ursache für die Diskriminierung 

von ÖsterreicherInnen und deren Angehörigen ist die getroffene Differenzierung zwischen ÖsterreicherInnen und 

EWR-BürgerInnen, die ihr so genanntes Recht auf Freizügigkeit in Anspruch genommen haben und solchen, die es 

nicht getan haben.170 Das österreichische Recht unterscheidet nunmehr beim Aufenthalts- und Niederlassungsrecht 

von Familienangehörigen nicht nur danach, ob es sich um Familienangehörige von EWR-BürgerInnen und 

ÖsterreicherInnen handelt oder um solche von Drittstaatsangehörigen, sondern innerhalb der Gruppe der EWR-

BürgerInnen auch danach, ob der | die betreffende EWR-BürgerIn vom Freizügigkeitsrecht gebraucht gemacht hat. 

Bei der Gruppe der ÖsterreicherInnen, die ihr Recht auf Freizügigkeit nicht in Anspruch genommen haben, ist die 

Familienzusammenführung auf die Kernfamilie beschränkt. Die Altersgrenze für Kinder ist das 18. Lebensjahr, die 
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Befristung der Aufenthaltstitel ist kürzer, unterschiedliche Einkommenshöhen betreffend Lebensunterhalt (ASVG-

Richtsatz) sind zu erzielen etc. 

Die mit 1. Januar 2010 in Kraft tretenden Änderungen im NAG bringen eine Neudefinition des Begriffs “Familienangehö-

riger”. Als Schutzmaßnahme für Betroffene vor arrangierten (Kinder-)Ehen und Zwangsehen wurde die Altersgrenze  

der nachzugswilligen EhepartnerInnen von in Österreich niedergelassenen Drittstaatsangehörigen und von 

österreichischen StaatsbürgerInnen auf 21 Jahre (statt bisher 18 Jahre) erhöht. Aufgrund ihrer großen frauenpolitischen 

Bedeutung sind Präventivmaßnahmen gegen Zwangsverheiratung von Mädchen zu begrüßen. Diese Regelung ist 

jedoch nicht das richtige Mittel, um das genannte Ziel zu erreichen. Sie belastet und diskriminiert einerseits alle 

EhepartnerInnen unter dem 21. Lebensjahr - unabhängig davon, ob sie zwangsweise oder freiwillig geheiratet haben. 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Eheschließung freiwillig erfolgte. Das generelle Misstrauen gegenüber 

allen von jungen Menschen geschlossenen Ehen lässt sich nicht begründen. Andererseits können Zwangsehen mit 

Personen unter 21 Jahren weiterhin geschlossen werden; diese Regelung verzögert nur die Einreise nach Österreich. 

Dadurch ist die gegen ihren Willen verheiratete Frau noch länger an ihren Ehemann gebunden. 

Die Zuwanderung nach Österreich findet zu einem Großteil im Rahmen der Familienzusammenführung statt. Der 

zu erteilende Aufenthaltszweck sowie die Geltungsdauer richten sich nach der Niederlassungsbewilligung der in 

Österreich lebenden, zusammenführenden Person. Diese muss die folgenden Voraussetzungen erfüllen, um den 

Kriterien eines|r Zusammenführenden zu entsprechen: Nachweis einer ortsüblichen Unterkunft, Nachweis einer 

alle Risiken abdeckenden Krankenversicherung, kein Vorliegen von Erteilungshindernissen sowie der Nachweis 

ausreichender Unterhaltsmittel (ASVG-Richtsätze). Zusammenführende Personen sind in erster Linie Männer. 

Das liegt daran, dass es aufgrund der Diskriminierungen im Bildungsbereich und am Arbeitsmarkt (siehe Kapitel 

Bildung und Einkommen) Migrantinnen fast unmöglich ist, den für einen Familiennachzug erforderlichen monatlichen 

Richtsatz von 1.158,08 Euro netto für Erwachsene (Ehemann) und zusätzlich Euro 80,95 pro Kind (1.239,03 Euro 

netto) in Österreich zu erwirtschaften. Die mit 1. Januar 2010 in Kraft getretene Neuregelung betreffend den für eine 

Familienzusammenführung erforderlichen Unterhalt171, erschwert es Migrantinnen zusätzlich, ihre Familienangehörigen 

nach Österreich zu holen. 

Laut Bundesministerium für Inneres (BMI) darf bei Erstanträgen die Familienbeihilfe nicht zum Familieneinkommen 

dazugerechnet werden, sondern lediglich das Kinderbetreuungsgeld. Der Zuschuss zum Kinderbetreuungsgeld wird 

bei Erstanträgen ebenfalls nicht zum Familieneinkommen hinzugerechnet, da dieser nur ein Darlehen darstellt. Selbst 

die kürzeste Variante des Kinderbetreuungsgeldes reicht nicht aus, um die erforderlichen 1.239,03 Euro zu erreichen. 

Darüber hinaus stellt die Neuregelung, dass Mietbelastungen das Einkommen zusätzlich schmälern, eine weitere 

Hürde für Migrantinnen dar. Wird nun noch die Miete, wie vorgesehen, zum Familieneinkommen (abzüglich eines 

Freibetrages) dazugerechnet, z.B. eine Miete von 400 Euro, muss die Frau monatlich 1.392 Euro zur Verfügung 

haben, um ihren Ehegatten im Rahmen der Familienzusammenführung nach Österreich zu holen. Familiennachzug 

erfolgt in Österreich oft auf Kosten der Migrantinnen.

Nachziehende Personen sind in erster Linie Frauen. Mit Stand 1. Oktober 2009 wurden im Jahr 2009 für 

Frauen 5.747 Erstniederlassungsbewilligungen erteilt und für Männer 4.754. Das waren zusammen 10.501 

Erstniederlassungsbewilligungen.172 Die nachziehende Person ist darauf angewiesen, die für die Antragstellung 

erforderlichen Dokumente der zusammenführenden Person zu erhalten. Bei diesem Schritt wird Frauen das 

Abhängigkeitsverhältnis gegenüber ihren Ehegatten hinsichtlich des Aufenthaltsrechtes in Österreich klar vor Augen 

geführt - ein Druckmittel, das von gewaltbereiten Männern immer wieder gegenüber den Frauen ausgespielt wird 

und dazu führt, dass nachgezogene Migrantinnen bei Gewaltvorfällen Angst davor haben, die Sicherheitskräfte zu 

kontaktieren und gegen den Ehegatten vorzugehen.
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Da der Großteil der nachziehenden Personen Frauen sind, sind Migrantinnen von den Regelungen der Familienzusammen-

führung stärker betroffen. Eine Ausnahme tritt im Zusammenhang mit Zwangsverheiratung in Erscheinung. Hier werden 

vermehrt Migrantinnen zweiter Generation mit jungen Männern aus den Herkunftsländern verheiratet, um letzteren die 

Chance auf ein besseres Leben in einem wohlhabenden Land wie Österreich zu ermöglichen.

7.4. Aufenthaltsrechtliche und arbeitsrechtliche Abhängigkeit vom 
Zusammenführenden

Die jahrelange Forderung nach einem eigenständigen Aufenthaltstitel für alle nach Österreich kommenden Frauen 

wurde auch im NAG nicht realisiert. Grundsätzlich hängt das Niederlassungsrecht der nachgezogenen Ehepartnerin die 

ersten fünf Jahr lang vom Niederlassungsrecht des Ehepartners ab. Mit dem Verlust der Niederlassungsberechtigung 

des Zusammenführenden in den ersten fünf Jahren geht das Niederlassungsrecht der Familienangehörigen von 

Gesetzes wegen unter. Sie können in der Folge lediglich einen Erstantrag stellen, verbunden mit allen Konsequenzen. 

In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen hat die Behörde, um Härtefälle zu vermeiden, die Möglichkeit, einen 

Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen zu erteilen. Nach dem NAG wurde die Abhängigkeit auf fünf Jahre erhöht 

anstatt vier Jahre nach dem Fremdengesetz 1997.

Das NAG sieht partielle Verbesserungen für Migrantinnen mit Niederlassungsbewilligung vor, die Opfer von familiärer 

Gewalt sind. Von Gewalt betroffene Frauen werden im § 27 (4) NAG berücksichtigt. So geht das Niederlassungsrecht 

für Migrantinnen nicht unter, auch wenn die Fünf-Jahresfrist noch nicht abgelaufen ist, im Todesfall des Ehegatten, 

wenn gegen den Ehemann eine einstweilige Verfügung gemäß nach § 382b EO verhängt wurde sowie aufgrund einer 

wegen überwiegenden Verschuldens des anderen Ehegatten verursachten Scheidung. 

In der mit 1. Jänner 2010 in Kraft getretenen Novellierung wird dieser Ansatz weiter ausgebaut, indem auch Opfer von 

Zwangsehen (§ 30a NAG) in diese Regelung mit aufgenommen werden.173 Gewaltbetroffenen Familienangehörigen 

wird ein eigenständiges Niederlassungsrecht und eine entsprechende Niederlassungsbewilligung zugesprochen, 

wenn sie nach Wegfall der Voraussetzungen für den Familiennachzug die allgemeinen Voraussetzungen für einen 

Aufenthaltstitel (Krankenversicherung, Lebensunterhalt, Unterkunft etc.- siehe unten) erfüllen können. In der neuen 

Regelung entfällt nun die Ableitung des Aufenthaltszwecks während der ersten fünf Jahre. 

Der Paragraph 27 im NAG ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, es muss aber an dieser Stelle ausdrücklich 

darauf hingewiesen werden, dass die derzeitige Gesetzeslage die besonderen Lebensumstände von Migrantinnen nur 

unzureichend berücksichtigt, was besonders das Armutsrisiko von gewaltbetroffenen Migrantinnen enorm erhöht: 

(1) Das NAG sieht partielle Verbesserungen für Migrantinnen vor, die Opfer von familiärer Gewalt sind. Ein eigenständiges 

Aufenthaltsrecht für diese Gruppe, unabhängig vom Ehepartner – eine langjährige Forderung der Frauenhilfseinrichtungen 

– wurde allerdings nicht ermöglicht. Nur unter bestimmten Voraussetzungen gemäß § 27 NAG174 bekommt die Frau 

ein eigenständiges Aufenthaltsrecht. Dies gilt nicht, wenn der Ehemann freizügigkeitsberechtigter österreichischer 

Staatsbürger (EWR-Bürger) ist.

(2) Gesetze haben wenig Wirkung, wenn Betroffene nicht über ihre Rechte informiert sind. Mangelnde Sprachkenntnisse 

und das gesetzlich verankerte Abhängigkeitsverhältnis von Frauen gegenüber dem Zusammenführenden sind zentrale 

Hindernisse für Migrantinnen, an die für sie relevanten Informationen zu kommen. Zudem wird der Wissensvorsprung 

über rechtliche Regelungen und kulturelle Normen, den die Zusammenführenden aufgrund ihrer bereits längeren 

Aufenthaltszeit in Österreich erworben haben, von gewaltbereiten Männern ausgenutzt, um die Frauen mit 

Fehlinformationen einzuschüchtern: “Wenn du zur Polizei gehst, dann wirst du sofort abgeschoben.” Das Fehlen von 



S 78 | ARMUTSRISIKEN VON GEWALTBETROFFENEN FRAUEN UND IHREN KINDERN | Bericht über die Situation in Österreich

vertrauenswürdigen, auf Migrantinnen spezialisierten Einrichtungen vor allem in ländlichen Regionen ist dahingehend 

als großes Versäumnis zu bemängeln. Darüber hinaus haben Migrantinnen auch eine höhere Hemmschwelle zu 

überwinden, bevor sie die Exekutive rufen. Einerseits haben sie aufgrund sprachlicher Barrieren Angst, von den 

BeamtInnen nicht verstanden zu werden; andererseits assoziieren sie mit der Exekutive die Fremdenpolizei und damit 

die Gefahr der Ausweisung, des Aufenthaltsverbotes oder des Verlustes des Aufenthaltstitels. All diese Barrieren 

reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass eine von Gewalt betroffene Migrantin ein Ansuchen auf eine einstweilige 

Verfügung stellt. Einstweilige Verfügung, Wegweisung und Betretungsverbot – die generell als höchst effiziente 

Schutzmaßnahmen für gewaltbetroffene Frauen eingestuft werden dürfen – entpuppen sich für die von Sozialleistungen 

ausgeschlossenen Migrantinnen (siehe Kapitel unzureichende Sozialleistungen) als zusätzliche Armutsfalle. Viele 

Frauen mit Migrationshintergrund verfügen nicht über die finanziellen Mittel, die Wohnung alleine finanzieren zu 

können. Das ist ein Grund, warum viele Migrantinnen in Gewaltbeziehungen ausharren. Als oft einzige Alternative 

bleibt das Frauenhaus. 

Aufgrund mangelhafter Information gehen viele Frauen fälschlicherweise davon aus, dass sie gleichzeitig mit 

dem Arbeitsrecht, das sie als nachziehende Familienangehörige nach einem Aufenthaltsjahr erhalten, auch einen 

eigenständigen, vom Ehemann unabhängigen Aufenthaltstitel haben. Das ist nicht der Fall, was für viele Migrantinnen 

oft erst im Scheidungsverfahren zur fatalen Gewissheit wird. 

(3) Die Voraussetzung der schuldhaften Scheidung, um das von der zusammenführenden Person abhängige 

Niederlassungsrecht nicht zu verlieren, wurde bei der Bundeshöchstzahlenüberziehungsverordnung (BHZÜV) 

thematisiert und entsprechend geändert, da Migrantinnen nach dem Heimatrecht des Herkunftslandes geschieden 

werden, wo häufig vom Zerrüttungsprinzip ausgegangen wird, es also keine Differenzierung zwischen schuldhafter und 

einvernehmlicher Scheidung gibt. Zusätzlich tritt im Zusammenhang mit Scheidungsverfahren oft das Problem zutage, 

dass viele Ehen zwar im Streit geschieden werden, im Scheidungsergebnis jedoch nicht der gewalttätige Ehegatte 

als der überwiegend Verschuldende definiert wird. Etwa 90 Prozent der Ehen in Österreich werden einvernehmlich 

geschieden. Das Scheidungsverfahren stellt für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder eine sehr große Belastung 

dar, weshalb viele Frauen das Verfahren so schnell als möglich hinter sich bringen wollen und daher oft vorschnell 

einer einvernehmlichen Scheidung zustimmen (siehe Kapitel Trennung | Scheidung). Zudem kann sich ein strittiges 

Scheidungsverfahren jahrelang hinziehen, was für gewaltbetroffene Migrantinnen nicht nur eine psychologisch 

zermürbende Situation und Unsicherheiten schafft und damit ein Gesundheitsrisiko darstellt, sondern auch das 

Sicherheits- und Armutsrisiko dieser Frauen enorm erhöht. Gerade in der Scheidungs- bzw. Trennungsphase werden 

erfahrungsgemäß besonders viele Gewaltdelikte verübt. Wie von Tamar Citak von der Wiener Interventionsstelle gegen 

Gewalt in der Familie auf der WAVE-Konferenz 2009 berichtet wurde, erfolgen die meisten Morde an Migrantinnen 

in diesem Zeitraum. Betroffene Frauen ziehen daher eine weniger konfliktreiche Trennung gegenüber einem strittigen 

Scheidungsverfahren vor. 

Bei der Geltendmachung von Verschuldensgründen seitens des Ehepartners ist eine entsprechende rechtliche 

Vertretung notwendig. Aufgrund der finanziellen Abhängigkeit vom Mann und dem erschwerten Zugang zu 

Beratungszentren für Migrantinnen, ist dies vielen von Gewalt betroffenen Migrantinnen oft nicht möglich. Ob es der 

betroffenen Frau gelingt, eine Scheidung aus überwiegendem Verschulden durchzusetzen und sich damit auf § 27 

Abs. 3 NAG175 berufen zu können, ist im Voraus für die Betroffene nicht prognostizierbar. Im Fall einer einvernehmlichen 

Scheidung bzw. mit dem Ergebnis einer nicht vom Ehemann verschuldeten Scheidung verliert eine gewaltbetroffene 

Migrantin ihren Aufenthaltstitel in Österreich. Nach wie vor trägt in Fällen von häuslicher Gewalt die Frau das einseitige 

Risiko, durch eine Anzeige gegen den Ehepartner und | oder die Scheidung, ihr Aufenthaltsrecht zu verlieren oder 

es gar nicht erteilt zu bekommen. Eine Trennung oder Scheidung ist ohne vorherige ausführliche rechtliche Beratung 
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nicht ratsam. Daher empfehlen wir an dieser Stelle dringend, die rechtlichen Bestimmungen, die den Aufenthaltsstatus 

betreffen, an die BHZÜV “die Ehe geschieden” anzupassen!

(4) Unter Berücksichtigung der oben angeführten Hinweise, werden die Verschärfungen für gewaltbetroffene 

Migrantinnen, bedingt durch die mit 1. Januar 2010 in Kraft tretende Neuregelung im NAG deutlich sichtbar: Diese 

besagt, dass zur Wahrung der unter § 27 (4) NAG zugesprochen Rechte, die|der Familienangehörige das Vorliegen 

dieser Umstände ausdrücklich längstens binnen einem Monat der Niederlassungsbehörde bekanntzugeben hat.  

Zudem sind Migrantinnen, indem sie an den Rechtsstatus des Ehegatten gebunden sind, nicht nur von der Person 

abhängig, sondern auch von der Form der Lebensgemeinschaft. Nur verheirateten Personen ist es möglich, einen 

Zugang zum Arbeitsmarkt und legalen Aufenthaltsstatus zu bekommen.

7.5. gesicherter Lebensunterhalt

Der Nachweis des gesicherten Lebensunterhaltes wird in der Praxis als wichtigste Erteilungsvoraussetzung für einen 

Aufenthaltstitel gewertet. Im gesamten Bundesgebiet gelten die Grenzen des Ausgleichszulagenrichtsatzes (§ 293 ASVG) 

für die Bewertung. Im Jahr 2009 muss eine ihren Aufenthaltstitel beantragende Migrantin den monatlich zur Verfügung 

stehenden Betrag von Euro 772,40 plus zusätzliche Euro 80,95 pro Kind nachweisen können. Abgesehen davon, dass in 

Österreich im Einkommensbereich ein Ost-West-Gefälle zu beobachten ist, wodurch die Einkommensverhältnisse je nach 

Bundesland variieren können, gilt diese Regelung als eine der größten Hürden, vor allem für Frauen. Diese Einkommensgrenze 

ist für Frauen mit Migrationshintergrund (insbesondere für Alleinerzieherinnen) problematisch, weil der Großteil dieser 

Frauen aufgrund von Diskriminierungen am Arbeitsmarkt (siehe Kapitel Einkommen) nicht in der Lage ist, diesen Betrag zu 

erwirtschaften und vermehrt mit Arbeitslosigkeit, Dequalifizierung, Teilzeitarbeit und prekären Beschäftigungsverhältnissen 

konfrontiert ist. 

Dazu kommt, dass das Fremdenrechtspaket nachziehenden Familienangehörigen - meistens Frauen - gesetzlich 

den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt bzw. erschwert. Auch wenn im Fremdenrechtspaket 2005 Schritte der 

Harmonisierung von Niederlassungsrecht und Arbeitsmarktzugang bei Drittstaatsangehörigen unternommen 

wurden, erhalten nachziehende Familienangehörige erst nach einem Jahr den gleichen Arbeitsmarktzugang wie der 

Zusammenführende. Nach einem Jahr wird eine “Niederlassungsbewilligung – unbeschränkt”, die einen freien Zugang 

zum Arbeitsmarkt beinhaltet, gewährt. In konsequenter Abstimmung von Aufenthalts- und Beschäftigungsrechten 

darf eine Arbeitserlaubnis und ein Befreiungsschein grundsätzlich nur dann ausgestellt werden, wenn der|die 

AusländerIn nicht bloß vorübergehend aufhältig ist. Das heißt: kein dauerhafter Arbeitsmarktzugang ohne dauerhafte 

Niederlassung und umgekehrt. 

Von dieser Bestimmung sind in Gewaltbeziehungen lebende Frauen besonders betroffen: mit der Gesetzes- 

novellierung vom 1. April 2009 kann Frauen ohne Niederlassungsbewilligung und aufhältigen Drittstaatsangehö-

rigen – trotz Nichterfüllung der allgemeinen Voraussetzungen für einen Aufenthaltstitel, trotz Vorliegen von 

Versagungsgründen, ausgenommen bei Vorliegen eines Aufenthaltsverbotes - in besonders berücksichtigungswürdigen 

Fällen, d.h. aufgrund ihrer besonderen Schutzbedürftigkeit gemäß § 69a NAG ein Aufenthaltstitel aus humanitären 

Gründen erteilt werden. Ein “besonderer Schutz” liegt vor, (a) zur Gewährleistung der Strafverfolgung von 

gerichtlich strafbaren Handlungen oder zur Geltendmachung und Durchsetzung von zivilrechtlichen Ansprüchen im 

Zusammenhang mit solchen strafbaren Handlungen, insbesondere an Zeugen oder Opfern von Menschenhandel 

bzw. grenzüberschreitendem Prostitutionshandel; oder (b) wenn die|der sich im Bundesgebiet nicht rechtmäßig 

aufhältige oder nicht niedergelasse Drittstaatsangehörige Opfer von Gewalt in der Familie wurde, eine einstweilige 

Verfügung nach § 382b EO erlassen wurde oder erlassen hätte werden können und der Drittstaatsangehörige 
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glaubhaft macht, dass die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung zum Schutz vor weiterer Gewalt in der Familie 

erforderlich ist.176

Diese Regelung birgt für Gruppe (a) folgendes Problem in sich: Ein Antrag ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn ein 

Strafverfahren nicht begonnen wurde oder zivilrechtliche Ansprüche nicht geltend gemacht wurden. Damit besteht die 

langjährige Forderung der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels weiter, wonach nicht nur Zeuginnen 

im Strafverfahren und gehandelten Frauen, die zivilrechtliche Ansprüche gegen die Frauenhändler geltend machen, 

ein Aufenthaltsrecht eingeräumt werden soll, sondern jedem Opfer, unabhängig davon, ob es aussagen kann und 

möchte. Viele Opfer kennen die “Hintermänner” gar nicht. Weiters muss mitberücksichtigt werden, dass eine Aussage 

mit extremer Gefahr für das Opfer und seine Familienangehörigen verbunden ist. Frauen sollten zuerst die Möglichkeit 

haben, sich nach der extrem traumatisierenden Zeit zu stabilisieren und dann erst zu entscheiden, ob sie aussagen 

möchten oder nicht. Mit Stand 1. Oktober 2009 wurden im Jahr 2009 insgesamt zwölf Erstaufenthaltsbewilligungen 

an Frauen nach dem Kriterium „besonderer Schutz“ (§ 69a Abs. 1 Z 2 NAG) erteilt.177

Problem für Gruppe (b): Der Antrag ist als unzulässig zurückzuweisen, wenn eine einstweilige Verfügung nach § 382b EO 

nicht vorliegt oder nicht erlassen hätte werden können. Mit Stand 1.Oktober 2009 wurden im Jahr 2009 insgesamt nur 

zwei Erstaufenthaltsbewilligungen an Frauen nach dem Kriterium „besonderer Schutz“ (§ 69a Abs. 1 Z 3 NAG) erteilt.178

Drittstaatsangehörigen kann eine quotenfreie “Niederlassungsbewilligung unbeschränkt” erteilt werden, wenn der|die 

Drittstaatsangehörige die Integrationsvereinbarung erfüllt und mindestens zwölf Monate über eine Aufenthaltsbewilligung 

gemäß § 69a NAG verfügt hat und die Voraussetzungen des § 69a NAG weiterhin vorliegen. Vom weiteren Vorliegen 

der Voraussetzungen des § 69a NAG kann abgesehen werden, wenn der Drittstaatsangehörige in den letzten drei 

Jahren über eine Aufenthaltsbewilligung gemäß § 69a verfügt hat. 

Dazu kommt, dass ein gemäß § 69a NAG zugesprochener Aufenthaltstitel den Migrantinnen nur die geringste 

Absicherung bietet, indem er ihnen beispielsweise gleichzeitig den Zugang zum Arbeitsmarkt verweigert. Zum Großteil 

erhalten Opfer familiärer Gewalt von den Aufenthaltsbehörden eine Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen, 

erfüllen aber in weiterer Folge die Voraussetzungen für die Erteilung einer Arbeitserlaubnis bzw. eines Befreiungsschein 

nicht, da sie keine Niederlassungsbewilligung haben. Als positiv zu verzeichnen ist, dass nach zwölfmonatiger Gewährung 

des Aufenthaltstitels aufgrund humanitärer Gründe dieser in eine unbeschränkte Niederlassungsbewilligung übergeht, 

über die in weiterer Folge der Zugang zum Arbeitsmarkt möglich ist. Es wäre wünschenswert, dass gewaltbetroffene 

Frauen sofort eine unbeschränkte Niederlassungsbewilligung erhalten und nicht den für sie hinderlichen Aufenthaltstitel 

einer Aufenthaltsbewilligung aus humanitären Gründen. 

Die derzeitige Lage stellt eine besondere Härte für Gewaltopfer dar. Diese Gruppe hat nur die Möglichkeit, 

aber keinen Rechtsanspruch, im Rahmen der Bundeshöchstzahlenüberziehungsverordnung (BHZÜV) eine 

Beschäftigungsbewilligung zu erlangen. Dafür muss die von Gewalt betroffene Migrantin einen|eine ArbeitgeberIn 

finden, der/die bereit ist, für sie einen Antrag auf Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung zu stellen. Diese Forderung 

ist für Migrantinnen in der Praxis kaum erfüllbar und stellt für diese mehrfach diskriminierten Frauen ein äußerst 

schwieriges Unterfangen dar. 

Ehegatten und Kinder alter und neuer EU-Staatsangehöriger (Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Polen, 

Rumänien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn) erwerben (unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft) 

ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit und damit einen Zugang zum Arbeitsmarkt nur dann, wenn sie mit einem|r neuen “EU-

BürgerIn” mit Freizügigkeitsrecht einen gemeinsamen Wohnsitz teilen. Diese Regelung stellt ein besonderes Problem 
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für gewaltbetroffene Frauen dar: Verlässt eine kroatische Staatsbürgerin aufgrund von Gewalt den gemeinsamen 

Wohnsitz, den sie mit ihrem slowakischen Ehepartner (der im Besitz einer EU-Freizügigkeitsbestätigung ist) teilt und 

zieht sie aus Sicherheitsgründen in ein Frauenhaus, dann ist ihr der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt. 

Binationale Ehen zwischen Drittstaatsangehörigen und neuen EWR-Bürgerinnen können von dieser Bestimmung nicht 

Gebrauch machen. Neben dem gemeinsamen Wohnsitz erhalten sie erst nach einer einjährigen Wartezeit Zugang zum 

Arbeitsmarkt. So hat beispielsweise eine bulgarische Staatsbürgerin, die im Rahmen der Familienzusammenführung 

zu ihrem in Österreich niedergelassenen serbischen Ehemann (mit unbeschränkter Niederlassungsbewilligung) zieht, 

nicht die Möglichkeit, vor Ablauf eines Jahres, die EU-Freizügigkeit zu beantragen. Obwohl sie als EWR-Bürgerin 

mit Drittstaatsangehörigen gleichgestellt wird, hat sie eine Wartezeit von einem Jahr zu erfüllen. Ihr Aufenthalts- und 

Arbeitsrecht wird von dem ihres Ehemannes abgeleitet. 

 

Das Assoziationsabkommen gilt ausschließlich für türkische StaatsbürgerInnen. Das Abkommen zur Gründung 

einer Assoziation zwischen der EWG und der Republik Türkei vom 29. Dezember 1964 gewährt türkischen 

Staatsangehörigen und ihren Familienangehörigen unter gewissen Voraussetzungen einen unmittelbaren 

Rechtsanspruch auf Zugang zum regulären Arbeitsmarkt eines der Mitgliedstaaten. Auf dieses Abkommen können 

sich binationale Paare ebenfalls nicht berufen.

Vor allem Alleinerzieherinnen, die Kinderbetreuungsgeld in der Variante 1179 beziehen, haben in der Praxis ein massives 

Problem, das für eine positive Niederlassungsbewilligung erforderliche Kriterium des “gesicherten Lebensunterhaltes” 

zu erfüllen. Sie sind gezwungen, neben dem Bezug vom Kinderbetreuungsgeld einer Beschäftigung nachzugehen, um 

den für die Gewährung des Aufenthaltstitels erforderlichen ASVG-Richtsatz für die Verlängerung des Aufenthaltstitels 

zu erreichen. Für gewaltbetroffene Alleinerzieherinnen mit Migrationshintergrund ist es besonders schwierig, eine 

Arbeitsmöglichkeit zu finden (siehe oben).

Eine weitere Hürde stellt sich für alleinerziehende Migrantinnen nach dem NAG folgendermaßen dar: Die für die 

Erfüllung des ASVG-Richtsatzes wichtige Unterhaltszahlung des (gewalttätigen) Kindesvaters wird nur dann 

berücksichtigt, wenn die Unterhaltszahlung tatsächlich erfolgt. Darüber hinaus fließt nur die Höhe des tatsächlich 

ausbezahlten Betrags in die Berechnung mit ein. Zum Nachweis der Unterhaltsmittel genügt also nicht der rechtliche 

Unterhaltsanspruch, sondern es sind die tatsächlich ausbezahlte Höhe und Leistung maßgeblich. Dies bedeutet, 

dass das Aufenthaltsrecht von Migrantinnen und deren Kinder u. a. auch von der Zahlungsmoral unterhaltspflichtiger 

Kindesväter abhängig ist. Diese Bestimmung trifft vor allem Frauen und berücksichtigt nicht deren konkrete 

Lebenssituation. Eine Änderung wäre dahingehend notwendig, dass zum Nachweis der Unterhaltsmittel eventuell ein 

gerichtliches Verfahren zur Durchsetzung des Rechtsanspruches auf Unterhalt ausreichend ist. Zudem sei vermerkt, 

dass derzeit ein Unterhaltsvorschuss nur für Kinder mit österreichscher Staatsbürgerschaft geleistet wird. 

Nur die Perspektive eines eigenständigen Aufenthaltsrechtes und Beschäftigungsrechtes durchbricht Abhängigkeits-

verhältnisse und gibt Frauen mehr Wahlmöglichkeiten im Sinn eines selbstbestimmten und eigenständigen Lebens.

7.6. Krankenversicherung

Eine weitere Voraussetzung für die Beantragung eines eigenen Aufenthaltstitels ist der Nachweis einer 

Krankenversicherung. Eine Krankenversicherung kann entweder über ein Arbeitsverhältnis, über eine beitragsfreie 

Mitversicherung von Angehörigen (Ehegatten und haushaltsführende Person), oder über das aktive Einzahlen von 

Versicherungsbeiträgen erworben werden. Auf die Schwierigkeiten von gewaltbetroffenen Migrantinnen über ein 
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Arbeitsverhältnis eine Krankenversicherung zu erwerben, wurde hier mehrfach aufmerksam gemacht. Auch die 

Möglichkeit der Mitversicherung über eine andere Person – meistens über den (gewalttätigen) Ehepartner – kann für 

gewaltbetroffene Frauen zu Problemen führen. Sie verstärkt das Abhängigkeitsverhältnis der Migrantinnen von ihren 

Ehegatten, was, wie die Praxis zeigt, von diesen bewusst eingesetzt wird, um Frauen das Leben zu erschweren. 

So kommt es immer wieder vor, dass Ehepartner die Krankenversicherung der Frau ohne deren Wissen kündigen. 

Wichtige Regelungen wurden dahingehend bereits umgesetzt. So können Ehepartner die Versicherung einer 

mitversicherten Person erst dann kündigen, wenn ein Scheidungsurteil vorliegt. Es kommt jedoch immer wieder vor, 

dass Männer ihre Ehe im Ausland scheiden lassen, ohne die in Österreich lebende Ehefrau darüber in Kenntnis zu 

setzen. In diesem Fall erfahren die Frauen oft erst im Rahmen eines Arzt- oder Krankenhausbesuches, dass sie nicht 

mehr krankenversichert sind. Seit 1. Jänner 2009 ist ein monatlicher Beitrag in Höhe von 341,92 Euro zu entrichten. 

Dieser kann über einen gesonderten Antrag und unter Vorlage der entsprechenden Nachweise (z.B. Steuerbescheid, 

Lohnzettel, Sparbuch, Nachweis über Unterhaltszahlungen) herabgesetzt werden, soweit es nach den wirtschaftlichen 

Verhältnissen begründet erscheint (Antrag auf Herabsetzung der Bemessungsgrundlage)

7.7. Nachweis einer Wohnung

Wie Erfahrungen von Frauenhausmitarbeiterinnen zeigen, ist für MigrantInnen – besonders für Frauen mit Kindern – der 

Zugang zum Wohnungsmarkt erschwert (siehe Kapitel Wohnen). Das wird für Migrantinnen, die aus einer Gewaltbeziehung 

ausbrechen wollen zu einer Teufelskreis-Situation, ist doch für den Erhalt eines Aufenthaltstitels der Nachweis einer 

Unterkunft oder Wohnung unerlässlich. So kann beispielsweise eine Frau, die aus einem Frauenhaus in ein Mutter-Kind-

Heim übersiedelt, diese Kriterien für die Erteilung eines unbefristeten Aufenthaltstitels (Daueraufenthalt - EG) nicht erfüllen, 

da der Aufenthalt in einer Einrichtung mit keinem Rechtsanspruch (Mietvertrag) verbunden ist.

In Wien haben MigrantInnen Anspruch auf Wohnbeihilfe und seit Jänner 2006 - nach fünf Jahren ständiger 

Niederlassung - Zugang zum sozialen Wohnungswesen, falls sie in einer Privatwohnung leben. Das ist zweifellos ein 

Schritt in die richtige Richtung, soll aber auf keinen Fall darüber hinwegtäuschen, dass die Situation in den ersten 

fünf Jahren der Zuwanderung besonders prekär ist. Dazu kommt, dass viele MigrantInnen in sozial benachteiligten 

Wohngegenden leben, was die soziale Ausgrenzung besonders negativ beeinflusst.

7.8. Verlängerungsverfahren

Eine weitere wesentliche Verschärfung im NAG ist die Änderung des Verlängerungsverfahrens. Ein Antrag auf Verlängerung 

des Aufenthaltstitels ist spätestens vor Ablauf des letztgültigen zu stellen, ansonsten wird dieser Antrag als Erstantrag mit 

allen Konsequenzen gewertet. Abgesehen davon, dass eine solche Regelung in jeder Form unangemessen ist, befinden 

sich gewaltbetroffene Frauen in einem physischen und psychischen Ausnahmezustand und sind oft nicht in der Lage, 

den Verlängerungsantrag termingerecht einzubringen. Zudem kommt es immer wieder vor, dass Frauen beim Verlassen 

der Wohnung, nicht alle für eine Fristverlängerung erforderlichen Dokumente mitnehmen konnten und sich diese in den 

Händen des Gewalttäters befinden. Können nicht alle erforderlichen Dokumente vorgelegt werden, ist das jedoch mit 

großen Problemen bei der Antragsstellung verbunden. 

Dadurch kommt es häufig zu extremen Verzögerungen im Verfahrensverlauf, was im Zusammenhang mit dem Anspruch 

auf Sozialleistungen für gewaltbetroffene Frauen mit einem hohen Armutsrisiko einhergeht: Alle Sozialleistungen 

(Kinderbetreuungsgeld, Familienbeihilfe, Landespflegegeld) sind an den Aufenthaltstitel gebunden und enden mit 

der Aufenthaltsfrist. Oft dauern die Verlängerungsverfahren sehr lange. Frauen verlieren dann die Sozialleistungen 
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und damit ihre finanzielle Grundlage. Die lange Verfahrensdauer ist auch die Ursache dafür, dass MigrantInnen ihren 

Arbeitsplatz verlieren. ArbeitgeberInnen drohen den MigrantInnen das Dienstverhältnis zu beenden, wenn kein geregelter 

Aufenthaltstitel nachgewiesen werden kann. Dazu kommt, dass Personen, die in einem Verlängerungsverfahren 

stehen, zwar von arbeitsrechtlicher Seite Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Die Praxis sieht jedoch so aus, dass viele 

Firmen durch die komplexe und undurchsichtige Gesetzeslage stark verunsichert sind und daher MigrantInnen erst 

mit Erteilung des Aufenthaltstitels beschäftigen.

7.9. Konkrete Empfehlungen

Wie in diesem Kapitel eindringlich gezeigt werden konnte, sind gewaltbetroffene Migrantinnen aufgrund der 

bestehenden Gesetzeslage in besonderem Maße von struktureller Gewalt und somit von Armut betroffen. Deshalb 

empfehlen wir:

•	 einen eigenen und vom Ehepartner unabhängigen Aufenthaltsstatus für Migrantinnen.

•	 sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Die Verweigerung von Arbeitsgenehmigungen ist ein Integrationshindernis.  

	 Wer sich in Österreich aufhalten darf, sollte legal arbeiten dürfen und zwar zum frühest möglichen Zeitpunkt. Zudem  

	 schafft die Ausgrenzung vom legalen Arbeitsmarkt auch einen Markt für “Schwarzarbeit”.

•	 die Herabsetzung des für eine positive Niederlassungsbewilligung erforderlichen Einkommensrichtsatzes (ASVG- 

	 Richtsatzes) für gewaltbetroffene Migrantinnen und ihre Kinder. 

•	 gesetzliche Regelungen, angepasst an die Lebensrealität von Migrantinnen: schuldhafte Scheidung und eine  

	 einstweilige Verfügung sind als Nachweis für das Leben in einer Gewaltbeziehung erforderlich, um als Migratin  

	 nicht den Aufenthaltstitel zu verlieren. Auch die im NAG unter § 27 (4) geforderte Meldefrist sowie die Änderungen  

	 im NAG, das Verlängerungsverfahren betreffend, sind als eine Verkomplizierung der Situation von gewaltbetroffenen  

	 Migrantinnen zu werten.

•	 die Erstellung sowie die flächendeckende und barrierefreie Verbreitung von Informationsmaterialien zu den Themen  

	 Gewalt gegen Frauen, Gewaltschutzgesetz und Hilfseinrichtungen für Betroffene in allen wichtigen Fremdsprachen  

	 (Türkisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Englisch).

•	 die Integration von Migrantinnen-Organisationen in den Prozess der Gesetzesentwürfe.

•	 die Entkoppelung der Flüchtlings- und Migrationspolitik von der Sicherheitspolitik.

•	 dass der Bezug von Sozialhilfe sich nicht zum Nachteil für die Weitergewährung des Aufenthaltstitels auswirken darf.

•	 ein bundesweites Anrecht auf Gemeindewohnungen, Wohnbeihilfe für gewaltbetroffene Migrantinnen und ihre  

	 Kinder, leistbare Wohnungen für alle Frauen.

•	 die Förderung einer europaweiten Forschung über Diskriminierung von MigrantInnen.

•	 die Erhebung geschlechtsspezifischer Daten unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von  

	 Migrantinnen.

•	 den Ausbau und die finanzielle Absicherung von Migrantinneneinrichtungen.

•	 kostenlose muttersprachliche Rechtsberatung für Migrantinnen sowie kostenlose rechtliche Vertretung. Die rechtlichen  

	 Bestimmungen, den Aufenthaltsstatus betreffend, sollen an die BHZÜV “die Ehe geschieden” angepasst werden.

•	 eine offene Migrationspolitik unter Betonung der Vorteile: Sowohl die UNO als auch die EU haben analysiert, dass  

	 für die Industrieländer ab 2010 ein erhöhter Einwanderungsbedarf gegeben sein wird.

•	 Einwanderungsprogramme auch für niedrig qualifizierte MigrantInnen und besonders für Frauen.
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Branka V. –  
Migrantin, physische und psychische Gewalt über viele Jahre, Verlust 
des eigenen Vermögens mit existenziellen Folgen

Frau Branka V. ist 59 Jahre alt und kam mit Jovan vor etwa 35 Jahren aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich. 

Branka gehört zur so genannten GastarbeiterInnengeneration, die in den 1970er Jahren von der österreichischen Wirtschaft 

als Arbeitskraft aus Jugoslawien und der Türkei angeworben wurde. Ihre drei Kinder wurden von den Schwiegereltern im 

Heimatland großgezogen. Der Sohn von Frau V. lebt heute noch mit der Familie in Ex-Jugoslawien, beide Töchter verließen 

im Erwachsenenalter ihre Heimat und kamen ebenfalls nach Österreich. Eine Tochter gründete eine eigene Familie und zog 

aus der Elternwohnung aus, die andere wohnte bis zu ihrem tragischen Tod bei ihren Eltern.

Frau V. heiratet mit 15 Jahren einen von ihrem Vater ausgewählten Mann. Frau Branka V. erzählt, dass „es damals so war 

und ihr niemals in den Sinn gekommen wäre, der Entscheidung ihres Vaters zu widersprechen“. Ihr zehn Jahre älterer 

Mann verhält sich von Anfang an ebenfalls autoritär, trifft in der Familie alle Entscheidungen und verlangt von den anderen 

Familienmitgliedern, dass sie sich fügen. Auf diese Weise wird auch die Entscheidung gefällt, ohne Kinder nach Österreich 

auszuwandern. Frau V. leidet sehr unter diesem Entschluss und sehnt sich nach den Kindern, die sie nur zwei Mal im Jahr 

besuchen kann.

 

Branka arbeitet, neben ihrer langjährigen Tätigkeit in einer Fabrik, als Hausbesorgerin, wodurch ihr eine Dienstwohnung 

garantiert ist. Sie finanziert mittels Bankkredit den Bau eines Hauses im Heimatland und den Kauf einer Eigentumswohnung 

in Wien mit. Wegen einer Unterleibsoperation vor neun Jahren verliert sie ihren Job in der Fabrik. Ihr Ehemann zeigt aber kein 

Verständnis, er beschimpft sie und macht ihr die fehlende Einnahmequelle zum Vorwurf. Branka erzählt von durchgehender 

psychischer und physischer Gewalt während der Ehe. Die Attacken seien vor der Operation „erträglich“ gewesen, danach 

jedoch seien die Übergriffe häufiger aufgetreten und noch brutaler geworden. Drei Mal führen die erlittenen Verletzungen 

zu Krankenhausaufenthalten. Auch berichtet sie über massive sexuelle Übergriffe. Während der Misshandlungen knebelt 

sie ihr Mann, um zu verhindern, dass ihre Hilfeschreie nach draußen dringen. Er droht damit, sie umzubringen oder den 

gemeinsamen Kindern und Enkelkindern etwas anzutun, wenn Branka im Krankenhaus erzählt, woher die Verletzungen 

stammen. Jovan ist auch gegenüber seinen Kindern gewalttätig. Alle Familienmitglieder haben große Angst vor ihm. 

Die Drohungen gegen die Kinder halten Branka davon ab, die Polizei zu verständigen. Auch geringe Deutschkenntnisse 

und die Unkenntnis über das österreichische Rechtssystem sind ausschlaggebend dafür, dass sie keine Hilfe von außen 

sucht. Der Tod einer ihrer Töchter setzt ihr zusätzlich zu. 

Inzwischen hegen zwei Nachbarinnen den Verdacht, dass Frau V. von ihrem Mann misshandelt wird. Sie versuchen sie zu 

diversen Beratungsstellen zu vermitteln, aufgrund der mangelnden Deutschkenntnisse nimmt Branka diese Unterstützung 

nur kurz in Anspruch. Jovan ahnt, dass sich die beiden Nachbarinnen verstärkt um Branka kümmern. Er beginnt, die 

beiden Frauen zu bedrängen und beschuldigt sie, seine Ehefrau gegen ihn aufzuhetzen. Als die Frauen sehen, dass sich 

trotz ihrer Hilfe nichts an Brankas Situation ändert, ziehen sie sich zurück. 

Als Frau V. während eines Urlaubs in ihrem Heimatland von ihrem Mann wieder schwer verletzt wird, reicht sie die 

Scheidung ein. Sie flüchtet nach Österreich und erstattet Anzeige. Von der Polizei wird sie an eine Interventionsstelle | ein 

Gewaltschutzzentrum vermittelt, wo sie in weiterer Folge muttersprachlich betreut wird. Seither läuft ein Strafverfahren 

wegen Körperverletzung und gefährlicher Drohung gegen ihren Mann. Bis dato konnte ihm jedoch kein Betretungsverbot 

seitens der Polizei ausgesprochen werden. 

FALLBEISPIEL



S 85

Anmerkungen
170	 “Der EU-Vertrag gibt jedem EU-Bürger das Recht, ‚sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ... frei zu bewegen und sich aufzuhalten‘. Nur wenn ein  
	 Österreicher von diesem Recht in einem anderen EWR-Staat Gebrauch gemacht hat, - wenn also ein so genannter grenzüberschreitender Freizügigkeitssach- 
	 verhalt verwirklicht wurde - hat er im Sinn des NAG sein ‚Recht auf Freizügigkeit in Anspruch‘ genommen.“ zit. nach:  
	 http://www.rechtsfreund.at/news/index.php?/archives/181-Niederlassung-fuer-Angehoerige-von-OEsterreichern.html (20.10.2009)
171	 Caritas (2006): Migration, Endstation Armut? Eine Caritas Europa-Studie über Armut und Ausgrenzung von Migranten in Europa. 3. Bericht über Armut in  
	 Europa, Brüssel
172	 Der Aufenthalt eines Fremden darf zu keiner finanziellen Belastung einer Gebietskörperschaft führen.
173	 Bundesministerium für Inneres (2009), Fremdenstatistik September 2009:  
	 http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/statistiken/files/2009/Fremde_Monatsstatistik_September_2009.pdf (05.11.2009)
174	 § 30a NAG: Diese Bestimmung soll einen Beitrag zur Bekämpfung von Zwangsehen darstellen. Laut Erläuterungen soll eine solche Ehe demnach keine Auf- 
	 enthaltsrechte nach dem NAG begründen. Verweis auf § 69a NAG bzw. § 27 NAG. § 27 Abs. 3 Z 1 NAG legt fest, dass für das Opfer einer Zwangsehe  
	 besonders berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.
175	 vgl. Bundesrecht: Gesamte Rechtsvorschrift für Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (Fremdenrechtspaket 2005), Fassung vom 18.11.2009:
	 § 27 Abs. 4: Besonders berücksichtigungswürdige Gründe im Sinne des Abs. 3 Z 3 liegen insbesondere vor, wenn der Familienangehörige Opfer von Gewalt  
	 in der Familie wurde und gegen den Zusammenführenden eine einstweilige Verfügung nach § 382b EO erlassen wurde oder der Verlust der Niederlassungs- 
	 bewilligung des Zusammenführenden die Folge einer fremdenpolizeilichen Maßnahme war, die auf Grund der rechtskräftigen Verurteilung des Zusammenfüh- 
	 renden wegen vorsätzlicher Begehung einer gerichtlich strafbaren Handlung gesetzt wurde.
	 http://ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004242
176	 Das Ansuchen kann von Amts wegen gestellt oder auf begründeten Antrag positiv bescheinigt werden. Für Gruppe (a) ist die Aufenthaltsbewilligung für  
	 mindestens sechs Monate zu erteilen, und die Behörde hat binnen sechs Wochen über den Antrag zu entscheiden. Für Gruppe (b) ist die Aufenthaltsbewilligung  
	 mindestens für 12 Monate zu gewähren.
177	 Bundesministerium für Inneres (2009): Fremdenstatistik September 2009:  
	 http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/statistiken/files/2009/Fremde_Monatsstatistik_September_2009.pdf (05.11.2009)
178	 ebenda
179	 Eltern, deren Kinder nach dem 30. September 2009 geboren sind, können ab dem 1. Jänner 2010 beim Kinderbetreuungsgeld zwischen 5 Modellen 	
	 wählen: Variante 1 sieht 436 Euro monatlich vor. Alle Modelle werden detailliert beschrieben unter:  
	 http://www.arbeiterkammer.at/online/kindergeld-5-modelle-zur-wahl-50747.html?mode=711&STARTJAHR=2008 (20.11.2009)

Frau V. lebt in großer Angst und ist überzeugt, dass ihr Mann sie bei erster Gelegenheit umbringen wird, sollten sie 

sich begegnen. Sie lässt sich daher in ihrem Heimatland einvernehmlich scheiden und verzichtet auf den ganzen 

gemeinsam erworbenen Besitz, um der Konfrontation mit ihrem Mann zu entgehen. Besonders schmerzt sie, dass 

sie ihr Heimatland nicht besuchen kann, weil sich ihr Exmann dort aufhält. Sie würde gerne das Grab ihrer Tochter 

und die Familie ihres Sohnes besuchen. Frau V. lebt sehr isoliert  und hat in Österreich nur engeren Kontakt zu ihrer 

Tochter.

Derzeit lebt Branka von einem sehr geringen Einkommen. Sie leidet physisch und psychisch unter den 

Folgeerscheinungen der erlittenen Misshandlungen, wurde inzwischen an eine frauenspezifische Beratungseinrichtung 

für Migrantinnen vermittelt und bekommt dort professionelle Unterstützung. Sie wohnt immer noch in ihrer 

HausbesorgerInnenwohnung, sämtliche Anträge auf finanzielle Unterstützung fielen jedoch negativ aus.
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Armutsprävention in den österreichischen Frauenhäusern –  
am Beispiel der Frauenhäuser in Wien.

Das erste Frauenhaus wurde 1978 in Wien eröffnet. Mittlerweile verfügt Österreich über 30 Frauenhäuser und 

Frauenhauseinrichtungen. Die Frauenhäuser in Österreich leisten durch ihre umfassenden Angebote einen nicht mehr 

wegzudenkenden Beitrag zur Armutsprävention und Armutsbekämpfung. Dies möchten wir am Beispiel der vier 

Wiener Frauenhäuser und der dazugehörigen Frauenberatungsstelle verdeutlichen.

Frauenhäuser in Österreich leisten durch ihre umfassenden Angebote in der Gewaltprävention auch einen ganz 

wesentlichen Beitrag zur Armutsprävention und Armutsbekämpfung. Der Ausstieg aus einer Gewaltbeziehung geht 

mit einem hohen Armutsrisiko einher: Verlust der Wohnung, des Arbeitsplatzes, der Aufenthaltsgenehmigung, der 

sozialen Bezüge, Verschuldung, gesundheitliche Folgeerscheinungen, Traumatisierungen, Arbeitsunfähigkeit durch 

geminderte Belastbarkeit usw. sind nur einige Beispiele, die die Gefährdung von Frauen im Kontext Gewalt und 

Armut sichtbar machen. Durch unsere Unterstützung der Frauen bei all diesen Problemen werden dem Staat 

Folgekosten erspart.

 

Die folgenden Angebote der Wiener Frauenhäuser zeigen auf, in welcher Weise hier aktiv Armutsprävention geleistet wird.

Vorübergehende Wohnmöglichkeit für misshandelte Frauen und deren Kinder

Unabhängig von kultureller Herkunft, Alter oder Religionszugehörigkeit finden die Frauen mit ihren Kindern Aufnahme 

im Frauenhaus. Das gilt auch für Frauen ohne Einkommen. Dadurch kann allen gewaltbetroffenen Frauen ein sicherer 

Wohnplatz geboten werden. Wenn Frauen und Kinder aufgrund der Gewaltvorfälle die Wohnung verlassen müssen 

und Wegweisungen|Betretungsverbote auch nicht ausreichend Schutz bieten, dann ist eine Aufnahme in einem 

Frauenhaus möglich. Gäbe es diese Möglichkeit nicht, so wären die  Frauen auf der Straße, manche hätten nicht einmal 

Zugang zu einer Obdachloseneinrichtung,  oder sie müssten beim Gewalttäter bleiben und wären somit neuerlicher 

Gewalt ausgesetzt. Besonders in ländlichen Regionen stehen viele Frauen aber immer noch vor der Tatsache, dass 

nicht ausreichend Hilfsangebote zur Verfügung stehen.

Information und Beratung

Die Frauen erhalten ihrer jeweiligen Situation entsprechend alle nötigen Informationen und sie werden über ihre 

Möglichkeiten und Rechte aufgeklärt. Viele Frauen könnten sich keine anwaltliche Beratung leisten. Gemeinsam mit 

der Frau wird eine Perspektive entwickelt, wie sie sich aus der Gewaltbeziehung lösen kann und welche Schritte und 

Unterstützung dabei erforderlich sind um ein selbstständiges Leben zu führen. Hilfe zur Selbsthilfe, die Arbeit mit 

bereits vorhandenen inneren und äußeren Ressourcen sowie die Stärkung der eigenen Kompetenz sind von großer 

Wichtigkeit. Die Beratung wird von gut ausgebildeten, professionellen Beraterinnen durchgeführt. Langfristiges Ziel 

ist die Existenzsicherung der Frau und ihrer Kinder. Kostenlose Rechtsberatungen in der Beratungsstelle des Vereins 

Wiener Frauenhäuser ergänzen das Beratungsangebot.

Psychosoziale und therapeutische Unterstützung

Durch Krisenintervention und Stabilisierung sowie in weiterer Folge durch die Stärkung des Selbstbewusstseins und 

Selbstvertrauens helfen wir den Frauen, ihr Alltagsleben wieder bewältigen zu können. Manche sind erst dadurch 

in der Lage, arbeiten zu gehen und für sich und ihre Kinder zu sorgen. Durch oft jahrelange Gewalterfahrung leiden 

viele Frauen an physischen und psychischen Folgeerscheinungen. Durch entsprechende Entlastung und Stützung 

in der ersten Phase des Aufenthaltes kann soweit eine Stabilisierung herbeigeführt werden, dass in weiterer Folge 

die betroffenen Frauen wieder sukzessive mehr Eigenverantwortung für ihr Leben und das der Kinder übernehmen 

können. Bei Bedarf stellen wir Kontakte zu Krisenintervention, Psychosozialen Diensten oder TherapeutInnen her.

8. GOOD PRACTICE BEISPIEL: Armutsprävention in den Wiener Frauenhäusern
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Psychosoziale Unterstützung wird in den Frauenhäusern aber auch den Kindern geboten. Dies ist besonders wichtig, 

da so die Gewaltspirale durch rechtzeitige Intervention durchbrochen werden kann. Von Gewalt betroffene Kinder 

brauchen Unterstützung, damit sie später nicht selbst Täter oder Opfer werden (abgesehen vom schrecklichen Leid, 

das so erspart wird, sind ohne rechtzeitige Hilfe nämlich auch die Folgekosten enorm: Spitals-, Gerichts- Therapie- 

und Gefängniskosten, um nur einige aufzuzählen)

Gesundheitliche Abklärung

Im Frauenhaus aufgenommene Frauen befinden sich oftmals in einer sehr schlechten gesundheitlichen Verfassung. 

Die betroffenen Frauen wissen oft gar nicht, ob sie überhaupt (noch) krankenversichert sind. In diesem Fall 

ist der erste Schritt die (Wieder-)Herstellung einer Versicherungsleistung, bei der wir die Frauen unterstützen. 

Aufgrund von nicht vorhandenen Versicherungsleistungen entstehen für Frauen z. B. nach Rettungseinsätzen und 

Krankenhausaufenthalten Kosten, für die sie selbst nicht aufkommen können. Mithilfe von Spendengeldern versuchen 

wir diesen Frauen bestmöglich zu helfen. Wir ermutigen sie aber auch, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, um so 

chronifizierten Leiden in Folge der Gewalt entgegenzuwirken.

Begleitung bei Behörden- und Gerichtswegen

Information, Vorbereitung und Begleitung zu Behörden und Gerichten sind sehr wichtig, da sich die betroffene Frau 

oftmals nicht in der Lage sieht, allein ihre Anliegen und Forderungen vorzubringen. Aus Angst vor dem Expartner, 

aufgrund mangelnder Kenntnisse im Umgang mit Behörden oder negativer Erfahrungen verzichten die Frauen oftmals 

auf ihre Ansprüche, vor allem gegenüber dem Expartner. Ein unsensibler Umgang mit der speziellen Dynamik und 

den Auswirkungen von Gewalt in der Familie durch Behörden und Gerichte hat dabei zur Konsequenz, dass die Frau 

sich für ein rasches Ende des Verfahrens entscheidet und auf alles verzichtet, ohne an die oft gravierenden Folgen 

zu denken, die zu massivem sozialen Abstieg führen können. Nicht ausreichende Sprachkenntnisse können ebenso 

dazu führen, dass Frauen ihre Anliegen nicht  zur Genüge artikulieren können. Begleitung und Unterstützung bei 

Anzeigen, Verhandlungen etc. sind daher ein wichtiges Angebot für die Frauen.

Unterstützung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes

Informationen über den Zugang zu Leistungen des Arbeitsmarktservice, Sozialhilfe, Wohnbeihilfe, Familienbeihilfe, 

Mietzinsbeihilfe, Sozialpass, etc. sind absolut wichtig, um Zeiten ohne oder mit geringem Einkommen überbrücken zu 

können. Wie die Erfahrung gezeigt hat, sind viele Frauen jedoch nicht informiert, welche Leistungen ihnen zustehen. 

Misshandelte Migrantinnen, die erst eine kurze Aufenthaltsdauer in Österreich nachweisen können, haben derzeit 

praktisch überhaupt keine finanzielle Unterstützung. Eine Überbrückungshilfe wäre aber für alle Frauen, die Opfer 

männlicher Gewalt werden wichtig, damit sie den Ausstieg aus der Gewaltbeziehung wagen. Durch Privatspenden 

können die Frauenhäuser  den Frauen in Notsituationen auch in geringem Umfang Soforthilfe gewähren.

Absicherung des Aufenthalts

Die Klärung und Absicherung des Aufenthaltstitels ist eine vorrangige Angelegenheit. In Zusammenarbeit mit diversen 

Stellen wie z.B. der Beratungsstelle für Migrantinnen, der Magistratsabteilung 35, Beratungseinrichtungen für Flüchtlinge 

und AsylwerberInnen wird eine rasche Abklärung und Absicherung versucht. Erst dann ist es möglich, dass die 

betroffenen Frauen auch Zugang zum Arbeitsmarkt haben und weitere Existenz sichernde Maßnahmen ergreifen können. 

Beabsichtigt die Frau eine Scheidung, so wird sie dahingehend beraten, ob eine Scheidung auch einen möglichen 

Verlust des Aufenthaltsrechtes nach sich ziehen kann. Noch immer können manche Frauen sich nicht scheiden lassen 

und sind gezwungen, wieder zum gewalttätigen Partner zurückzugehen, da eine Rückkehr in die Heimat unmöglich ist. 

Daher ist die Forderung nach einem vom Ehemann unabhängigen Aufenthaltsstatus unumgänglich. 

8. GOOD PRACTICE BEISPIEL: Armutsprävention in den Wiener Frauenhäusern
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Angebote für Frauen mit nicht deutscher Muttersprache und schlechten 
Deutschkenntnissen

Um die Situation der Frau und ihre Anliegen wirklich zu verstehen, ziehen wir Dolmetscherinnen zu den 

Beratungsgesprächen hinzu. So können Missverständnisse und auch Fehler durch Sprachbarrieren vermieden werden. 

Sehr rasch unterstützen wir auch bei der Suche nach geeigneten Deutschkursen je nach Sprachniveau, um rasch 

Voraussetzungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt und eine Erleichterung in der Bewältigung des Lebensalltags 

schaffen zu können. Frauen ohne Deutschkenntnisse sind am Arbeitsmarkt kaum vermittelbar und vermehrt 

Diskriminierung und Ausbeutung ausgesetzt. Durch intensive Zusammenarbeit mit diversen Organisationen|Instituten 

organisieren wir kostenlose oder kostengünstige Sprachkurse, auch für Mütter mit Kinderbetreuungspflichten.

Hilfe bei der Arbeitssuche und Qualifizierungsmaßnahmen

Wir unterstützen Frauen bei der Suche nach Arbeitsplätzen und geeigneten Qualifizierungsmaßnahmen. Dies gilt 

sowohl für Frauen, die bisher noch keine Ausbildung absolviert haben als auch für jene, die in ihrem erlernten Beruf 

keinen Arbeitsplatz finden können oder für Wiedereinsteigerinnen. Eine enge Kooperation mit dem WAFF (Wiener 

ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) unterstützt die Frauen zu allen Fragen rund um das Thema Beruf: Programme wie 

NOVA (für Wiedereinsteigerinnen) und FRECH (Frauen ergreifen Chancen) bieten Information, Beratung und geförderte 

berufliche Weiterbildung. Die Unterstützung bei der Nostrifizierung der im Heimatland erworbenen Qualifikation ist auch 

ein wesentlicher Bestandteil, um den Arbeitsuchenden Frauen möglichst rasch eine Rückkehr in den Arbeitsprozess 

zu ermöglichen. Insbesonders bei Migrantinnen ist der Druck, eine Arbeit und damit ein nachweisbares und vor 

allem ausreichendes Einkommen zu haben, für die Verlängerung des Aufenthaltstitels besonders groß. Eine wichtige 

Forderung ist daher ein erleichterter Zugang für gewaltbetroffene Migrantinnen zum Arbeitsmarkt.

Schuldnerberatung

Die Verschuldung von Frauen, die in einer Gewaltbeziehung leben, ist oft relativ hoch. Die Schulden wurden jedoch nicht 

immer von der Frau selbst verursacht, sondern sie entstanden durch das Unterzeichnen von Krediten, durch übernommene 

Bürgschaften, durch gemeinsame Konten oder durch vom Gewalttäter verursachte Strafverfügungen. Wir holen Informationen 

über Schuldenreduktionsmaßnahmen ein (stellen Kontakte zu diversen Stellen her, helfen bei Ratenvereinbarungen etc.), 

wir kümmern uns um rechtliche Beratung hinsichtlich des Aufteilungsverfahrens im Rahmen einer Scheidungsverhandlung 

(z.B. bei Übernahme des Kredits) und vermitteln bei Bedarf an die Schuldnerberatung weiter.

Kontaktaufnahme zu weiteren Hilfseinrichtungen

Schon während des Aufenthaltes im Frauenhaus werden relevante Kontakte zu weiteren Hilfseinrichtungen hergestellt. 

Dies hat den Sinn, dass Frauen Einrichtungen kennenlernen und mit Hilfe ihrer Beraterin erste Kontakte herstellen 

und Hemmschwellen abbauen können. Bei Bedarf können die Frauen später auf dieses Netz zurückgreifen, wodurch 

raschere und effizientere Interventionen gesetzt werden können. 

Begleitung  über einen längeren Zeitrahmen 
(bis zu 6 Monaten und bei Bedarf auch darüber hinaus)

Opfer von Gewalt haben oftmals mit traumatischen Belastungsstörungen und gesundheitlichen Langzeitfolgen zu kämpfen. 

Eine kurzfristige Aufenthaltsdauer im Frauenhaus würde nicht genügen, um die Betroffenen zu stabilisieren, sie wieder 

selbstständig handlungsfähig zu machen. Langzeitperspektiven für den Aufbau einer eigenständigen Existenz können 

nur entwickelt werden, wenn dafür ein sicherer Raum und ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Nur durch die intensive 

mittelfristige Begleitung und Beratung können Voraussetzungen für ein gewaltfreies, eigenständiges und selbstbestimmtes 

Leben nach dem Aufenthalt im Frauenhaus geschaffen werden. Steht dieser Zeitrahmen nicht zur Verfügung, so können 
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Maßnahmen nicht greifen und es würde lediglich eine vorübergehende Symptom- aber nicht Ursachenbekämpfung erfolgen. 

Frauenhäuser müssen daher eine solide finanzielle Absicherung haben, damit sie sich mit aller Kraft den Hilfesuchenden 

Frauen und Kindern widmen können. Darüber hinaus sind ambulante Beratungseinrichtungen eine notwendige Ergänzung, 

um den oft langen Weg aus der Gewalt heraus mit allen Rückschlägen und Schwierigkeiten bewältigen zu können.

Unterstützung bei der Wohnungssuche

Je nach Situation der Frau wird nach einer passenden Wohnmöglichkeit nach dem Aufenthalt im Frauenhaus 

gesucht, sofern eine Rückkehr in die eheliche Wohnung nicht mehr möglich ist. An vorhandene Wohneinrichtungen 

wie  z.B. Mutter- Kindheime oder Einrichtungen für sehr junge oder alleinstehende Frauen werden die Frauen bei 

Bedarf weitervermittelt. Besonders aber werden Wohnungsangebote der Stadt Wien genutzt. Der Verein Wiener 

Frauenhäuser kann hier auf eine sehr gute Kooperation mit der Gemeinde Wien zurückgreifen. Die Möglichkeit für 

gewaltbetroffene Frauen, eine so genannte „Notfallswohnung“ zu beantragen, fehlt leider in den Bundesländern, ist 

aber für diese Frauen eine ganz wichtige Ressource. Der Zugang zu leistbaren Wohnungen ist ein sehr wichtiges 

Thema in der Gewaltprävention, stellt aber insbesonders für den ländlichen Raum eine besondere Herausforderung 

dar. Ein zusätzlicher wichtiger Aspekt ist die Delogierungsprävention. Um zu verhindern, dass die eheliche Wohnung 

während des Frauenhausaufenthaltes verloren geht, weil der in der Wohnung verbliebene Expartner die Miete nicht 

mehr bezahlt, werden Kontakte zum Vermieter hergestellt, damit der Verbleib in der Wohnung gesichert werden kann. 

Langzeitberatung in der Beratungsstelle

Frauen, die von Gewalt betroffen sind, aber nur Beratung und keinen Wohnplatz brauchen, können kostenlose 

Beratung in unserer Beratungsstelle in Anspruch nehmen. Aber auch Frauenhausbewohnerinnen, die einer besonders 

komplexen Unterstützung bedürfen, werden nach dem Frauenhausaufenthalt an die Beratungsstelle des Vereins Wiener 

Frauenhäuser verwiesen, wo sie langfristig beraten und begleitet werden. Da Verfahren oft sehr langwierig sein können, 

ist die Unterstützung seitens der Beratungsstelle sehr wichtig, damit die Betroffenen die Ausdauer und Kraft haben, 

bis zum Ende durchzuhalten. Gerade bei lang dauernden Verfahren tendieren die Frauen dazu, auf ihre Ansprüche zu 

verzichten, nur um zu einem raschen Ende des Verfahrens zu gelangen, ohne auf die oft sehr gravierenden Nachteile zu 

achten. Verlust von Unterhaltszahlungen, Witwenpension, Alimente, etc. führen oft an die Grenze des Existenzminimums 

oder sogar darunter. Die Beratungsstelle bietet auch kostenlose psychosoziale und juristische Prozessbegleitung an, 

damit Frauen nach Gewaltdelikten möglichst sensibel durch Strafverfahren begleitet werden und zu ihrem Recht und 

ihren Ansprüchen kommen. 

Öffentlichkeitsarbeit

Durch die gezielte Öffentlichkeitsarbeit seitens des Vereins ist es möglich, viele von Gewalt betroffene Frauen 

anzusprechen und auf die Hilfsangebote hinzuweisen. Die Sensibilisierung von Berufsgruppen, die mit 

gewaltbetroffenen Frauen und Kindern zu tun haben, ist ein zweiter wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit. 

In diesem Zusammenhang kommt dem Sponsoring eine besondere Rolle zu. Ohne diese Form der Unterstützung 

wäre es dem Verein nicht möglich, diese intensive Art der Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Besonders erwähnenswert 

ist auch ein vom Verein eingerichteter Soforthilfefonds, der von Spendengeldern gespeist wird und Frauen und deren 

Kindern in finanziellen Nöten zur Verfügung steht. Mit dem Geld aus dem Soforthilfefonds werden z.B. Sprachkurse 

bezahlt, offene Mietrückstände, Krankenhauskosten, Kleidung und Schulsachen für die Kinder, notwendige 

Anschaffungen für den Einzug in die neue Wohnung, etc. Jeder Frau, der es gelingt ins Frauenhaus zu kommen, gelingt 

auch der Weg hinaus aus der Isolation. Selbst wenn sie sich entscheidet, wieder zum gewalttätigen Partner|Mann 

zurückzugehen, so hat sie doch in der Zeit während ihres Aufenthaltes im Frauenhaus wertvolle Informationen und 

Unterstützung erhalten, auf die sie bei Bedarf wieder zurückgreifen kann.
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Übergangswohnbereich 

Der Verein Wiener Frauenhäuser führt seit 2006 ein spezielles Wohnmodell, das aus einem Übergangswohnhaus und 

mehreren Übergangswohnungen besteht. Diese Wohnmöglichkeit steht Frauen zur Verfügung, die nicht mehr den 

intensiven Schutz eines Frauenhauses benötigen und die weder in eine andere Wohneinrichtung aufgenommen werden 

können noch Anspruch auf eine Notfallswohnung oder Gemeindewohnung haben. Neben der Wohnmöglichkeit gibt 

es auch noch sozialarbeiterische Unterstützung, allerdings nicht mehr in einer so intensiven Form wie im Frauenhaus. 

Die Frauen werden zunehmend in die Selbständigkeit geführt.  Nach dem Auszug aus dem Frauenhaus sind oftmals 

rechtliche Verfahren wie Scheidung, Obsorge, Unterhaltsansprüche, Strafverfahren etc. noch nicht abgeschlossen 

und die Zeit in der Übergangswohnung wird dazu genutzt, die Frau bei allen offenen Prozessen weiter zu unterstützen. 

Voraussetzung für die Beziehung einer solchen Wohnung ist ein Einkommen und keine akute Gefährdung seitens 

des Gewalttäters. Die Anzahl der Übergangswohnungen wird sukzessive erhöht, derzeit stehen 43 Wohnplätze zur 

Verfügung. Eine weitere Aufstockung auf 50 Wohnplätze bis zum Jahr 2010 ist geplant. Die Wohnungen werden 

vorerst für ein Jahr vergeben, bei dringendem Bedarf sind Verlängerungen möglich. Dieses Übergangsmodell zeigt 

sich in der Praxis als eine ganz wichtige Ergänzung zum Angebot des Frauenhauses. Gäbe es diese Möglichkeit nicht, 

dann bliebe für Frauen und deren Kinder, manchmal nur mehr die Alternative der Obdachloseneinrichtungen und für 

manche Migrantinnen nicht einmal diese. 

Die angeführten Angebote zeigen auf, in welcher Weise in der täglichen Frauenhausarbeit aktiv Armutsprävention erfolgt. 

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, ergibt sich daraus in Summe ein wichtiges Paket, das Armut 

verhindert und eine Partizipation von gewaltbetroffenen Frauen am Arbeits- und Gesellschaftsleben ermöglicht. 
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